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Einleitung

Allen Auszubildenden und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Aus- und Fortbildung der
Rentenversicherungstrager stehen begleitend zum theoretischen Unterricht sowie zur
Vertiefung und Vorbereitung auf Prafungen zurzeit insgesamt 39 Studientexte zur Verfugung,
die das prufungsrelevante Recht der gesetzlichen Rentenversicherung abdecken und von
Lehrkraften beziehungsweise Fachkraften der gesetzlichen Rentenversicherung erstellt

wurden.

Die Studientexte eignen sich nicht nur zum Nachlesen oder zur Nacharbeit, sondern auch
zum Einsatz wahrend des Unterrichts, auch als Grundlage fir Arbeitsblatter, die von der

Lehrkraft erstellt werden.

Dies bedeutet, dass
¢ die Lehrkraft den Text so gliedert, wie der Unterricht aufgebaut ist,
e dabei Liicken im Text zum Mitschreiben bleiben,
e kleinere Ubungsaufgaben eingebaut werden und

e eine interessante Aufmachung gefunden wird.

Selbstverstandlich kdnnen auch andere Adressatenkreise (wie z. B. Studierende des
Studienganges Sozialversicherung (LL.B.), Inspektorenanwarter*innen, Fortzubildende

sowie Sachbearbeiter*innen oder auch Rentenberater*innen) die Studientexte nutzen.

Durch ihren logischen Aufbau und den Einsatz vieler Hilfen werden auch diese Personen
grofien Nutzen an den Studientexten haben, insbesondere als wertvolles Informations- und

Nachschlagewerk.

Aus Grinden der besseren Lesbarkeit wird im folgenden Text weitestgehend auf die
gleichzeitige Verwendung der Sprachformen mannlich, weiblich und divers (m/w/d)
verzichtet. Samtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermallen fir alle Geschlechter,
soweit es fUr die Aussage erforderlich ist.

Sollten Sie aus den Studientexten zitieren, bitten wir um folgende Quellenangabe:

Studientext der Deutschen Rentenversicherung, Nummer x, Titel, Ausgabe 20xx, Seite x

Eine Ubersicht der verfligbaren Studientexte finden Sie am Ende dieses Studientextes.

Einleitung
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1. Freiwillige Versicherung

Nach der Bestimmung des § 2 Absatz 1 Sozialgesetzbuch, Viertes Buch (SGB 1V), umfasst
die Sozialversicherung Personen, "die kraft Gesetzes oder Satzung (Versicherungspflicht)
oder auf Grund freiwilligen Beitritts oder freiwilliger Fortsetzung der Versicherung
(Versicherungsberechtigung) versichert sind." Dieser allgemeine Grundsatz der
Versicherungsberechtigung wird flr den Bereich der gesetzlichen Rentenversicherung in der
Vorschrift des § 7 Sozialgesetzbuch - Sechstes Buch (SGB VI), Freiwillige Versicherung -
naher erlautert. Die wesentlichen Unterschiede zur Pflichtversicherung bestehen darin, dass
bei Vorliegen einer Versicherungsberechtigung nicht nur Beginn und Ende der Versicherung,
sondern im Rahmen bestimmter Grenzen auch die Hohe der Beitrage allein von der freien
Entscheidung des Versicherten abhangen.

HINWEIS

Fur die neuen Bundeslander, im Folgenden als Beitrittsgebiet bezeichnet (§ 18 Absatz
3 SGB V), galten mitunter abweichende Regelungen, die im Einzelfall naher erlautert
werden.

1.1 Eintrittsvoraussetzungen

LERNZIELE

»  Sie kdnnen die Berechtigung zur freiwilligen Versicherung von Personen im Inland
feststellen.

»  Sie konnen die Berechtigung zur freiwilligen Versicherung von Deutschen im Ausland
feststellen.

»  Sie konnen Beginn und Ende der Versicherungsberechtigung bestimmen.

1.1.1 Mindestalter

In der gesetzlichen Rentenversicherung sind zur freiwilligen Versicherung Personen
berechtigt, die das 16. Lebensjahr vollendet haben und nicht versicherungspflichtig sind
(§ 7 Absatz 1 Satz 1 SGB VI).

Far die freiwillige Versicherung ist ein Mindestalter festgelegt, weil in den Uberwiegenden
Fallen mit Beendigung der Schulausbildung in diesem Alter auch erst der Eintritt in das
Berufsleben (Beginn der Rentenversicherungspflicht) erfolgt. Wann das 16. Lebensjahr
vollendet ist, ergibt sich aus § 26 SGB X in Verbindung mit den §§ 187, 188 BGB. Danach
wird ein Lebensjahr um 24.00 Uhr des Tages vor dem jeweiligen Geburtstag vollendet.

Beispiel:

Eine am 15.8.2007 geborene Person vollendet ihr 16. Lebensjahr am 14.8.2023
und ware ab 15.8.2023 bei Vorliegen der sonstigen nachfolgend erlauterten
Voraussetzungen zur freiwilligen Versicherung berechtigt.

1.1.2 Keine Versicherungspflicht

Weiterhin ist Voraussetzung fiir die freiwillige Versicherung, dass keine Versicherungspflicht
in der gesetzlichen Rentenversicherung besteht (siehe Studientext Nummer 2

1. Freiwillige Versicherung
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"Versicherungspflicht"). Besteht Versicherungspflicht in der Rentenversicherung, so ist die
freiwillige Versicherung selbst dann unzulassig, wenn Pflichtbeitrage tatsachlich nicht gezahit
werden.

Versicherungspflicht in anderen Sozialversicherungsbereichen (zum Beispiel in der
Altershilfe fur Landwirte) schlie3t die Versicherungsberechtigung jedoch nicht aus.

Die freiwillige Versicherung steht somit solchen Personen offen, die nicht von den §§ 1 bis 4
SGB VI oder den Ubergangsregelungen zur Versicherungspflicht (vergleiche §§ 229, 229a
SGB V) erfasst werden. Hierzu zahlen u. a.

> Hausfrauen/ Hausmanner,

» Selbstandige, die weder kraft Gesetzes (§ 2 SGB VI) noch auf ihren Antrag hin
(§ 4 Absatz 2 SGB VI) in der gesetzlichen Rentenversicherung pflichtversichert sind,

» versicherungsfreie Personen, wie z. B.
- Beamte (§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 SGB VI),
- kurzfristig Beschaftigte (§ 5 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 SGB VI),

- geringfligig entlohnte Beschaftigte, die aufgrund einer bis 31.12.2012
aufgenommenen Beschaftigung mit einem regelmaligen monatlichen Arbeitsentgelt
von bis zu 400,00 EUR versicherungsfrei sind (§ 230 Absatz 8 SGB VI),

» von der Versicherungspflicht befreite Personen, wie z. B.

- Mitglieder berufsstandischer Versorgungseinrichtungen (§ 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1
SGB VI),

- geringfiigig entlohnte Beschaftigte, die ihre Beschaftigung ab 1.1.2024 mit einem
regelmafligen monatlichen Arbeitsentgelt von bis zu 538,00 EUR aufnehmen und
einen Befreiungsantrag nach § 6 Absatz 1b SGB VI stellen.

Versicherungsfreie Beamte sind jedoch vor der Zahlung freiwilliger Beitrage vom
Rentenversicherungstrager darauf hinzuweisen, dass die spatere Rente aus der
gesetzlichen Rentenversicherung eventuell im Rahmen des Beamtenversorgungsgesetzes
auf die Versorgung anzurechnen ist. Da nur der Dienstherr hierliber verbindliche Auskiinfte
erteilen kann, sollte der Versicherte daher die Durchflihrung einer Probeberechnung zur
Rentenhtéhe beim Rentenversicherungstrager beantragen. Der Versorgungstrager kann
dann unter Zugrundelegung dieser Probeberechnung die Auswirkungen der Rente auf die
Versorgung bestimmen. Nur so kann der Versicherte beurteilen, ob die Zahlung freiwilliger
Rentenversicherungsbeitrage Uberhaupt fur ihn sinnvoll ist.

Die freiwillige Rentenversicherung ist daruber hinaus auch dann zuzulassen, wenn zu
erwarten ist, dass die versicherungsfreie Beschaftigungszeit (beispielsweise als Soldat auf
Zeit) anschlieRend gemal § 8 Absatz 2 SGB VI nachversichert wird. Die eingezahlten
freiwilligen Beitrage mussten in diesem Fall nach § 182 Absatz 2 Satz 1 SGB VI erstattet
werden (siehe Studientext Nummer 7 “Nachversicherung®). Auch hier sollten sich die
Versicherten vor der Zulassung zur freiwilligen Versicherung entsprechend beraten lassen.

1.1.3 Wohnsitz/ gewdhnlicher Aufenthalt im Inland
Im Ubrigen gelten nach § 3 Nummer 2 SGB IV "die Vorschriften tber die

Versicherungsberechtigung fiir alle Personen, die ihren Wohnsitz oder gewoéhnlichen
Aufenthalt im Geltungsbereich dieses Gesetzbuchs haben" (Territorialitdtsprinzip).

1. Freiwillige Versicherung
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Die Begriffsbestimmungen fir "Wohnsitz" und "gewohnlicher Aufenthalt" ergeben sich aus
§ 30 Absatz 3 SGB I: "Einen Wohnsitz hat jemand dort, wo er eine Wohnung unter
Umstanden innehat, die darauf schliel3en lassen, dass er die Wohnung beibehalten und
benutzen wird. Den gewohnlichen Aufenthalt hat jemand dort, wo er sich unter Umstanden
aufhalt, die erkennen lassen, dass er an diesem Ort oder in diesem Gebiet nicht nur
vorubergehend verweilt."

Deutsche im Sinne des Artikels 116 des Grundgesetzes haben immer ein uneingeschranktes
Aufenthaltsrecht im Inland. Nichtdeutsche (Auslander, Staatenlose) haben dagegen
grundsatzlich keinen Anspruch darauf, sich in der Bundesrepublik Deutschland zeitlich
unbeschrankt aufzuhalten. So ist beispielsweise Asylbewerbern der Aufenthalt im
Bundesgebiet zunachst nur fur die Durchfiihrung des Asylverfahrens erlaubt. Nichtdeutsche
sind nur dann zur freiwilligen Versicherung berechtigt, wenn sie sich rechtmagig nicht nur
vorUbergehend in Deutschland aufhalten. Nahere Ausfihrungen zum gewodhnlichen bzw.
voriibergehenden Aufenthalt sind im Studientext Nummer 30 "Uber- und zwischenstaatliches
Recht, Auslandsrenten" enthalten.

1.1.4 Ausnahmen vom Territorialitatsprinzip
Personen im Ausland sind nicht zur freiwilligen Versicherung berechtigt. Ausgenommen von

dieser Grundregel sind Deutsche, die sich auch bei gewdhnlichem Aufenthalt im Ausland
nach § 7 Absatz 1 Satz 2 SGB VI freiwillig versichern dirfen (siehe Abbildung 1).

Abbildung 1: Berechtigung zur freiwilligen Rentenversicherung fir im Ausland lebende
In- und Auslander

Deutsche >
mit gewdhnlichem Aufenthalt im Ausland
Freiwillige

Renten-

versicherung
Auslander
mit Wohnsitz oder gewthnlichem EEEEEE ﬂ

Aufenthalt im Ausland
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Fur Auslander mit Wohnsitz oder gewohnlichem Aufenthalt im Ausland besteht das Recht
zur freiwilligen Versicherung grundsatzlich nicht. Die Berechtigung kann sich jedoch als
weitere Ausnahme vom Territorialitatsprinzip

o nach der Ubergangsvorschrift des § 232 SGB VI
oder

e nach dem uber- oder zwischenstaatlichen Recht (§ 6 SGB V)
ergeben.

Nach § 232 SGB VI sind Nichtdeutsche mit gewdhnlichem Aufenthalt im Ausland zur
freiwilligen Versicherung berechtigt, wenn sie bis 18.10.1972 mindestens einen freiwilligen
Beitrag zur deutschen Rentenversicherung entrichtet haben.

Nichtdeutsche, die z. B. nach der VO (EG) Nummer 883/04 (liberstaatliches Recht) oder
einem

Sozialversicherungsabkommen (zwischenstaatliches Recht) einem deutschen
Staatsangehorigen gleichgestellt werden, kénnen sich unter den in den jeweiligen
Abkommen genannten Voraussetzungen in der deutschen Rentenversicherung freiwillig
versichern.

Abbildung 2 fasst die Voraussetzungen fur die freiwillige Rentenversicherung noch einmal
zusammen.

Abbildung 2: Voraussetzungen fir die freiwillige Versicherung

Vollendung des 16. Lebensjahres

Keine Versicherungspflicht

v v
Aus dem Inland Aus dem Ausland
1 1
Deutsche Deutsche
1 1
Ausldander und Staatenlose mit rechtmifiigem Auslénder und Staatenlose mit einer
Wohnsitz oder gewdhnlichem Aufenthalt im Berechtigung nach dem Ubergangsrecht
Inland (§ 232 SGB VI)
1

Ausldander und Staatenlose,
die Deutschen gleichgestellt sind
(§ 6 SGB V]
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1.1.5 Beginn und Ende der Versicherungsberechtigung
(1)Sachlage verdndert sich wahrend eines Kalendermonats
Wenn die Berechtigung zur freiwilligen Versicherung im Laufe eines Kalendermonats
entsteht oder entfallt, ist zu entscheiden, ob fiir diesen Monat eine freiwillige Beitragszahlung
zulassig ist. Es sind folgende Sachverhalte denkbar:
a) Vollendung des 16. Lebensjahres:

Fir diesen Kalendermonat ist die freiwillige Versicherung zulassig.

Beispiel:

Ein am 30.11.2008 Geborener vollendet das 16. Lebensjahr am 29.11.2024. Fir
den November 2024 ist eine freiwillige Versicherung moglich.

b) Versicherungsberechtigung eines Auslanders bei Verlegung des Wohnsitzes
(gewohnlichen Aufenthalts) in das Ausland bzw. in die Bundesrepublik Deutschland:

Fir die Kalendermonate, in denen die Versicherungsberechtigung auf Grund eines
Aufenthaltswechsels beginnt oder endet, konnen freiwillige Beitrage geleistet werden.

c) Beginn und Ende der Versicherungspflicht im Laufe eines Kalendermonats:

Tritt im Laufe eines Kalendermonats Versicherungspflicht ein, so endet die Berechtigung
zur freiwilligen Versicherung mit dem Vormonat. Endet die Versicherungspflicht, so ist
eine freiwillige Versicherung ab dem Folgemonat zulassig. Ein Kalendermonat kann also
nicht mit einem Pflichtbeitrag und einem freiwilligen Beitrag belegt werden.

(2)Bezug einer Altersrente

Bei der Versicherungsberechtigung ist zwischen dem Bezug einer Altersvollrente und einer
Altersteilrente zu unterscheiden. Bezieher einer Teilrente sind unter den Ublichen
Voraussetzungen des § 7 Absatz 1 SGB VI zur freiwilligen Versicherung berechtigt.

Bei Beziehern einer Vollrente ist zusatzlich § 7 Absatz 2 SGB VI in der Fassung des Gesetzes zur
Flexibilisierung des Ubergangs vom Erwerbsleben in den Ruhestand und zur Starkung von
Pravention und Rehabilitation im Erwerbsleben vom 8.12.2016 (,Flexirentengesetz®) zu beachten.

Hiernach ist fiir Zeiten ab 1.1.2017 eine freiwillige Versicherung unzulassig

o nach bindender Bewilligung einer Vollrente wegen Alters
o und flr Zeiten des Bezugs einer Vollrente wegen Alters,

wenn der Monat abgelaufen ist, in dem die Regelaltersgrenze erreicht wurde.

Die Monate nach Erreichen der Regelaltersgrenze konnen insofern nicht mehr mit freiwilligen
Beitragen belegt werden.

Bezieher einer vorgezogenen Altersvollrente (Altersrente fur langjahrig Versicherte, fur
schwerbehinderte Menschen oder fir besonders langjahrig Versicherte) kdnnen freiwillige
Beitrage dabei bis zum Ablauf des Kalendermonats einzahlen, in dem sie ihre
Regelaltersgrenze erreichen (Beispiel 1).

1. Freiwillige Versicherung
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Dagegen konnen freiwillige Beitrage flr Zeiten vor Beginn einer Regelaltersrente (als
Vollrente) bis zum Tag vor Rentenbeginn bzw. bis zum Tag vor Eintritt der Bindungswirkung
des Rentenbescheides gezahlt werden. Der jeweils spatere Zeitpunkt (Rentenbeginn bzw.
Bindungswirkung des Rentenbescheides) beendet hier das Recht zur freiwilligen
Versicherung. Bindend wird ein (Renten-)Bescheid in der Regel, wenn nicht binnen eines
Monats nach Erhalt des Bescheides vom Bescheidempfanger Widerspruch erhoben wird
(Beispiel 2). Genauere Ausfuhrungen Gber Beginn und Dauer einer Rechtsbehelfsfrist enthalt
der Studientext Nummer 36 "Sozialgerichtsgesetz".

Der Bezug einer sonstigen Rente (zum Beispiel einer Rente wegen Todes) beeinflusst das
Recht zur freiwilligen Versicherung im Ubrigen nicht. Auch der Bezug einer Versorgung nach
Erreichen einer Altersgrenze nach beamtenrechtlichen Vorschriften oder entsprechenden
kirchenrechtlichen Regelungen oder nach den Regelungen einer berufsstédndischen
Versorgungseinrichtung schliel3t das Recht zur freiwilligen Versicherung nicht aus.

Hinweis:

Nach § 7 Absatz 2 SGB VI in der Fassung bis Dezember 2016 war eine freiwillige
Versicherung bereits flr Zeiten nach Beginn einer Vollrente wegen Alters unzuldssig. Wenn
diese Bezieher einer entsprechenden vorgezogenen Altersvollrente die Regelaltersgrenze
noch nicht erreicht haben, besteht fiir sie somit ab 1.1.2017 das Recht zur freiwilligen
Versicherung.

Beispiel 1:

Ein Versicherter, geboren am 17.10.1958, bezieht seit dem 1.11.2021 die
Altersrente fiir langjahrig Versicherte als Vollrente. Da er die fir ihn ma3gebende
Regelaltersgrenze mit 66 Jahren und 0 Monaten, also am 16.10.2024 erreicht, kann
er bis 31.10.2024 freiwillige Beitrage fur die Monate Januar bis Oktober 2024
einzahlen.

Beispiel 2:

Ein Versicherter, ebenfalls geboren am 17.10.1958, beantragt am 5.7.2024 die
Regelaltersrente. Diese wird ihm zum 1.11.2024 zuerkannt. Der diesbezlgliche
Bescheid wird dem Versicherten am 9.9.2024 zugestellt. Der Versicherte kann bis
zum Tag vor Eintritt der Bindungswirkung des Rentenbescheides, also bis 8.9.2024
freiwillige Beitrage fir die Monate Januar bis September 2024 einzahlen.

1. Freiwillige Versicherung



Freiwillige Versicherung und Nachzahlung 11/72

ZUSAMMENFASSUNG

» Alle Personen sind ab vollendetem 16. Lebensjahr zur freiwilligen Versicherung fur
Monate ohne Versicherungspflicht berechtigt.

» Nichtdeutsche sind grundsatzlich nur bei rechtmafligem Wohnsitz oder gewoéhnlichem
Aufenthalt in Deutschland zur freiwilligen Versicherung berechtigt.

» Deutsche sind auch bei einem Wohnsitz oder gewohnlichen Aufenthalt im Ausland zur
freiwilligen Versicherung berechtigt.

» Fulr Kalendermonate, in denen die Berechtigung zur freiwilligen Versicherung nur
zeitweise (tageweise) vorliegt, dirfen freiwillige Beitrage gezahlt werden.

» Fur teilweise mit Pflichtbeitragen belegte Kalendermonate ist eine freiwillige
Beitragszahlung jedoch unzulassig.

» Seit dem 1.1.2017 ist fir Bezieher einer vorgezogenen Altersvollrente die freiwillige
Versicherung bis zum Ablauf des Kalendermonats zulassig, in dem die Regelaltersgrenze
erreicht wird. Wenn die Regelaltersgrenze am 1.1.2017 noch nicht erreicht war, haben die
Bezieher einer vorgezogenen Altersvollrente ab 1.1.2017 das Recht zur freiwilligen
Versicherung.

» FuUr Zeiten ab Beginn einer Regelaltersrente (als Vollrente) dirfen keine freiwilligen
Beitrage gezahlt werden. Fir Zeiten vor Rentenbeginn ist eine Beitragszahlung zulassig
bis zum Tag vor Rentenbeginn bzw. bis zum Tag vor Eintritt der Bindungswirkung des
Rentenbescheides. Der jeweils spatere Zeitpunkt (Rentenbeginn bzw. Bindungswirkung
des Rentenbescheides) beendet das Recht zur freiwilligen Versicherung.

1. Freiwillige Versicherung
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AUFGABEN ZUR SELBSTUBERPRUFUNG

1. Der am 1.9.2008 geborene Adam A. findet nach seiner Schulentlassung keine
Lehrstelle. Er Gberweist im September 2024 freiwillige Beitrage flr Januar bis
Dezember 2024.

Sind diese freiwilligen Beitrdge zu Recht gezahlt?

2. Die 25-jahrige Beate B. spricht bei Ihnen vor und bittet um Beratung, ob und fir
welche Monate in 2024 sie freiwillige Beitrage zahlen kdnne. Sie teilt mit, dass sie
bis zum 29.2.2024 als Arbeitnehmerin pflichtversichert gewesen sei und seit Juli
2024 ihr am 15.7.2024 geborenes Kind erziehe.

Erteilen Sie Frau B. die gewlinschte Auskunft.

3. Die 64-jahrige Hausfrau Christa C. ist seit 1.11.2020 stundenweise als Putzfrau
gegen ein monatliches Arbeitsentgelti. H. v. 450,00 EUR beschaftigt. Sie hat
insgesamt eine Versicherungszeit von 50 Monaten zurlckgelegt. Frau C. mdchte
zur Erfullung der allgemeinen Wartezeit fur 10 Monate freiwillige Beitrage zahlen.

Ist sie zur freiwilligen Versicherung berechtigt?

4. Dirk D. ist seit dem 1.1.2024 selbstandiger Fahrlehrer. Zum 1.4.2024 stellt er nun
erstmalig eine versicherungspflichtige Bliroangestellte (monatliches Arbeitsentgelt:
600,00 EUR) in seiner Fahrschule ein.

Er bittet um Beratung, ob und ggf. fir welche Zeiten eine freiwillige Beitragszahlung
zulassig sei.

Erteilen Sie die gewlinschte Auskunft.

5. Der Viethamese Eong E. halt sich seit Jahren als so genannter
"Kontingentflichtling" ("boat people") rechtmafig im Inland auf und zahlt freiwillige
Beitrage, weil er als Betreiber eines China-Restaurants nicht der
Versicherungspflicht unterliegt. Wahrend eines Urlaubs in Kenia erleidet er einen
schweren Verkehrsunfall, der eine achtmonatige Krankenhausbehandlung in Nairobi
erfordert.

Sind die fir diese Zeit geleisteten freiwilligen Beitrdge zu Recht entrichtet?

6. Der Russe Fjodor F. wird flir eine mehrmonatige arztliche Behandlung in die
Universitatsklinik Hamburg aufgenommen. Der ihn betreuende Sozialarbeiter fragt
an, ob Herr F. sich freiwillig rentenversichern kdnne.

Welche Antwort geben Sie dem Sozialarbeiter?
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7. Der Deutsche Glinter G. ist im Jahr 2008 nach Neuseeland ausgewandert und zahlt
seit 1.1.2011 freiwillige Beitrage zur deutschen Rentenversicherung. Im August
erreicht Sie seine Nachricht, dass er am 1.4.2024 neuseelandischer
Staatsangehoriger geworden sei.

Welche Konsequenzen ergeben sich aus dem Wechsel der Staatsangehérigkeit?

8. Hanna H. ist im Jahr 2024 vom 8.4. bis 7.9. versicherungspflichtig beschattigt.

Stellen Sie fest, fir welche Zeiten im Jahr 2024 die freiwillige Versicherung
zulassig ist.

9. Ingo I. bezieht ab 1.10.2024 eine Regelaltersrente als Vollrente. Der
Bewilligungsbescheid wird am 7.11.2024 bindend. Vorher, am 21.10.2024, zahlt
Herr I. freiwillige Beitrage fir die Monate Januar bis einschliefdlich Oktober 2024.

Prifen Sie, ob die freiwilligen Beitrdge angerechnet werden kdnnen. Was ist
richtig?

richtig falsch
1. Samtliche Beitrage sind rechtswirksam gezahit. 0 0
2. Samtliche Beitrage sind zu Unrecht gezahlt. 0 0

3. Die freiwilligen Beitrage fir die Monate Januar
bis September 2024 sind zu Recht gezahlt und
werden auf die Altersrente angerechnet, der
Beitrag flr Oktober ist zu Unrecht gezahlt und zu
erstatten. O 0

4. Die freiwilligen Beitrage fur die Monate Januar
bis September 2024 werden bei der Altersrente,
der Beitrag flr den Monat Oktober 2024 erst bei
einer Hinterbliebenenrente (Rente wegen Todes)
angerechnet. O O
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1.2 Beitragsverfahren der freiwilligen Versicherung

LERNZIELE
» Sie kdnnen die Zahlungsfrist fur freiwillige Beitrage festlegen.
» Sie konnen den Mindest- und den Hochstbeitrag sowie die Beitragstragung bestimmen.

» Sie kénnen die Grundzlige des Zahlungsverfahrens beschreiben.

HINWEIS

Die nachfolgenden Ausfiihrungen beschranken sich auf die allgemeine
Rentenversicherung. Besonderheiten der knappschaftlichen Rentenversicherung sind
dem Studientext Nummer 34 "Knappschaftsrecht I: Versicherung und Beitrag" zu
entnehmen.

1.2.1 Zahlungsfrist

Freiwillige Beitrage sind nur dann wirksam, wenn sie innerhalb bestimmter Fristen gezahlt
werden. So bestimmt § 197 Absatz 2 SGB VI, dass die Beitrdge grundsatzlich bis zum
31. Mérz des Folgejahres gezahlt sein mussen (siehe auch Abbildung 3).

Fallt der 31. Marz eines Jahres auf einen Samstag, einen Sonntag oder einen gesetzlichen
Feiertag, so verlangert sich die Zahlungsfrist auf den nachstfolgenden Werktag (§ 26 Absatz
3 SGB X). So fiel beispielsweise im Jahr 2019 der 31.3. auf einen Sonntag, sodass die
Zahlungsfrist der freiwilligen Beitrage flir das Jahr 2018 am 1.4.2019 endete.

Nahere Einzelheiten zur Wirksamkeit von freiwilligen Beitragen, insbesondere auch zu den
Ausnahmen von den vorgenannten Grundsatzen, sind dem Studientext Nummer 8
"Wirksamkeit der Beitragszahlung" zu entnehmen.

Abbildung 3: Zahlungsfrist fur freiwillige Beitrage

|U1.U1.23 31.12.23 31.03.2024

O

Ende der
Zahlungsfrist
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1.2.2 Hohe der freiwilligen Beitrage

Die Hohe der freiwilligen Beitrage bestimmt sich nach dem Grundsatz des § 157 SGB VI.
Hiernach werden die Beitrdge nach dem Beitragssatz von der
Beitragsbemessungsgrundlage bis zur Beitragsbemessungsgrenze erhoben.

(1)Beitragssatz

Der Hohe des Beitragssatzes (§ 158 SGB VI) wird in der Regel durch Rechtsverordnung
festgelegt (§ 160 SGB VI).

(2)Beitragsbemessungsgrundlage

Beitragsbemessungsgrundlage ist nach § 161 Absatz 2 SGB VI fir freiwillig Versicherte jeder
Betrag zwischen der Mindestbeitragsbemessungsgrundlage und der
Beitragsbemessungsgrenze.

Innerhalb dieser Grenzen kann der freiwillig Versicherte wahlen und so seinen Monatsbeitrag
selbst bestimmen. Eine nachtragliche Anderung eines gezahlten Beitrages durch
Aufstocken, Aufteilen oder Verschieben ist jedoch nicht méglich. Auch die Zahlung von zwei
oder mehr freiwilligen Beitragen fir denselben Kalendermonat ist unzulassig.

(3)Mindestbeitrag

Der monatliche Mindestbeitrag errechnet sich durch Multiplikation der monatlichen
Mindestbeitragsbemessungsgrundlage mit dem Beitragssatz.

Die H6he der Mindestbeitragsbemessungsgrundlage ergibt sich aus § 167 SGB VI.
Angelehnt an die Regelungen zur geringfigig entlohnten Beschéaftigung belief sie sich bis
31.3.1999 auf ein Siebtel der monatlichen BezugsgroRe des § 18 SGB V. In der Zeit vom
1.4.1999 bis 31.12.2001 war ein fester Betrag von 630,00 DM monatlich (§ 167 in der
Fassung des Artikels 4 Nummer 16 des Gesetzes zur Neuregelung der geringflgigen
Beschaftigungsverhaltnisse), in der Zeit vom 1.1.2002 bis 31.3.2003 ein Betrag von 325,00
EUR monatlich (§ 167 in der Fassung des Artikels 7 Nummer 13 des 4. Euro-
Einflhrungsgesetzes) und in der Zeit vom 1.4.2003 bis 31.12.2012 ein Betrag von 400,00
EUR monatlich maRRgebend (§ 167 in der Fassung des Artikels 4 Nummer 9 des Zweiten
Gesetzes fiur moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt). In der Zeit vom 01.01.2013 bis
zum 31.12.2022 betrug die Mindestbeitragsbemessungsgrundlage 450,00 EUR monatlich
(§ 167 in der Fassung des Artikels 4 Nummer 16 des Gesetzes zu Anderungen im Bereich
der geringfugigen Beschaftigung).

Seit dem 01.01.2023 belauft sich die Mindestbeitragsbemessungsgrundlage auf 520,00 EUR
monatlich (§ 167 in der Fassung des Artikels Art. 9 G v. 28.06.2022 des Gesetzes zur
Erhéhung des Schutzes durch den gesetzlichen Mindestlohn und zu Anderungen im Bereich
der geringfiigigen Beschaftigung). Ab dem 01.01.2024 wurde der Betrag auf 538,00 EUR
erhoht.

Fiar Personen mit gewdhnlichem Aufenthalt in den neuen Bundeslandern gab es bis zum
31.3.1999 eine Sonderregelung. Diese Personen durften zur Aufrechterhaltung ihres
Anspruches auf Rente wegen verminderter Erwerbsfahigkeit einen niedrigeren Beitrag als
den allgemeinen Mindestbeitrag zahlen, wenn die Zeit vom 1.5.1989 bis 30.4.1990 luckenlos
mit Rentenversicherungsbeitrdgen belegt ist. Berechnungsgrundlage fir diesen
Mindestbeitrag (Ost) war ein Siebtel der niedrigeren Bezugsgrofe (Ost) — § 279b SGB VI a.
F.—. Diese Ausnahmeregelung ist seit 1.4.1999 entfallen (siehe § 279b Satz 1 SGB VI).

Somit ist der freiwillige Mindestbeitrag seit 1.4.1999 im gesamten Bundesgebiet
ausnahmslos gleich hoch.
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(4) Hochstbeitrag

Der monatliche Hochstbeitrag ergibt sich durch Multiplikation der monatlichen
Beitragsbemessungsgrenze mit dem Beitragssatz.

Der Hohe der Beitragsbemessungsgrenze (§ 159 SGB VI) wird in der Regel durch
Rechtsverordnung festgesetzt (§ 160 SGB VI).

An dieser Stelle sei ausdrucklich erwahnt, dass bei der Berechnung des freiwilligen
Hochstbeitrags flr ganz Deutschland die Beitragsbemessungsgrenze (West) gilt. Einen
besonderen Hochstbeitrag flr das Beitrittsgebiet, errechnet aus der dort geltenden
Beitragsbemessungsgrenze (Ost), gibt es bei der freiwilligen Versicherung nicht (siehe
§ 279b Satz 2 SGB VI).

Abbildung 4 zeigt noch einmal auf, wie die Beitrage zur freiwilligen Rentenversicherung
berechnet werden.

Abbildung 4: Berechnung von freiwilligen Beitradgen

Hochstens

monatliche
Beitragsbemessungs-

grenze
]

Beliebige
Beitragsbemessungs- x Beitragssatz == Freiwilliger Beitrag
grundlage

Mindestens

538 EUR
monatlich
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1.2.3 Beitragstragung

Freiwillig Versicherte tragen ihre Beitrage selbst (§ 171 SGB VI), d. h., sie haben nach dem
SGB VI keinen Anspruch darauf, dass ein anderer einen Anteil an der freiwilligen
Versicherung ubernimmt.

1.2.4 Anderung der Beitragsberechnungsgrundlagen

Bei der Zahlung von freiwilligen Beitragen fur einen zurtckliegenden Zeitraum
(beispielsweise bei einer Zahlung zwischen dem 1.1. und dem 31.3. eines Jahres fiir das
Vorjahr) sind nach § 200 SGB VI grundsatzlich die Werte
(Mindestbeitragsbemessungsgrundlage und Beitragssatz) im Zeitpunkt der Zahlung
malfigebend. Es kommt flr die Hohe der freiwilligen Beitrage also nicht auf die
Berechnungsgrofien des Zeitraumes an, fir den die Beitrage maligebend sind, sondern auf
die BerechnungsgréfRen des Zeitpunktes, in dem die Beitrdge gezahlt werden.

Beispiel:

Zahlte ein Versicherter freiwillige Mindestbeitrage fir die Monate Januar bis
Dezember 2012 bis zum 31.12.2012, waren die Beitrage von der
Mindestbeitragsbemessungsgrundlage von 400,00 EUR zu berechnen, bei einer
Zahlung in der Zeit vom 1.1.2013 bis 2.4.2013 waren 450,00 EUR monatlich
zugrunde zu legen

(Hinweis: Im Jahr 2013 fiel der 31.3. auf den Ostersonntag und der 1.4. auf den
Ostermontag, sodass die Zahlungsfrist der freiwilligen Beitrage fir das Jahr 2012
am 2.4.2013 endete).

Fur die Berechnung des Hochstbeitrages gilt jedoch stets die Beitragsbemessungsgrenze
des Jahres, fur das die Beitrage gezahlt werden.

Abweichend von den vorgenannten Grundsatzen gilt bei einer Senkung des Beitragssatzes
wie beispielsweise zum 1.1.2018 von vorher 18,7 auf 18,6 Prozent ebenfalls der Beitragssatz
des Monats, fur den der Beitrag gezahlt wird. Durch diese Regelung wird eine
Benachteiligung (durch héhere Beitrage) derjenigen vermieden, die ihre Beitrage schon vor
einer Beitragssatzsenkung gezahlt haben. Anders ausgedrickt: Versicherte, die ihre
freiwilligen Beitrage erst nach einer Beitragssatzsenkung zahlen, sollen dadurch keinen
Vorteil erlangen.
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Abbildung 5 fasst die Berechnungswerte bei Zahlung freiwilliger Beitrage fir einen
zuruckliegenden Zeitraum noch einmal zusammen.

Abbildung 5: Berechnung von freiwilligen Beitrdgen bei Zahlung fur einen zurtckliegenden
Zeitraum

Beit b Beitragsbemessungsgrenze des Monats,
eltragsbemessungsgrenze fiir den der Beitrag gezahlt wird

Erhohung: Beitragssatz des Monats,
in dem der Beitrag gezahlt wird

Beitragssatz

Absenkung: Beitragssatz des Monats,
fir den der Beitrag gezahlt wird

Mindestbeitrags- Mindestbeitragsbemessungsgrundlage
bemessungsgrundlage des Monats, in dem der Beitrag gezahlt wird

1.2.5 Beitragszahlungsverfahren

Das Beitragszahlungsverfahren von der Anmeldung zur freiwilligen Versicherung Uber die
Zahlungsweise bis hin zur Erteilung eines Beitragsnachweises ist in der "Verordnung tber
die Zahlung von Beitragen zur gesetzlichen Rentenversicherung
(RV-Beitragszahlungsverordnung — RV-BZV)" geregelt. Rechtsgrundlage fir den Erlass
dieser Verordnung ist § 178 Absatz 2 SGB VI.

Die Rentenversicherungstrager haben Anmeldevordrucke (bundeseinheitlicher Vordruck
V 0060) zur Verfligung zu stellen und den Versicherten die erforderlichen Auskiinfte zur
ordnungsgemafen Durchfliihrung der freiwilligen Versicherung zu erteilen.

Die Beitragszahlungen erfolgen direkt an den zustandigen Rentenversicherungstrager
durch Abbuchung, Uberweisung oder Einzahlung auf ein Konto des Versicherungstragers,
durch Barzahlung. Die Beitrage sollten bevorzugt durch monatliche Abbuchung vom Konto
des Versicherten auf Grund eines dem Versicherungstrager erteilten und jederzeit
widerrufbaren SEPA-Basis-Lastschriftmandats (Friher: Einzugsermachtigung) gezahlt
werden.

Bis zum 28. Februar eines jeden Kalenderjahres erhalten die Versicherten eine
Beitragsbescheinigung Uber die bis zu diesem Zeitpunkt fir das Vorjahr gezahlten freiwilligen
Beitrage. Fur spater, also in der Regel im Marz, eingehende Beitrage ist umgehend eine
Bescheinigung zu erteilen. Das Muster einer Bescheinigung ist nachstehend abgebildet.
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Deutsche Rentenversicherung Rheinland-Pfalz
Postfach
67346 Speyer

Versicherungsnummer Abt. Telefon Datum
16.151058 Q 503 5161 (000-00) (06232) 17-0000 18.02.2024

Bitte beide Zeichen angeben

Frau

Tanja Test
Eichendorffstr. 4-6
67346 Speyer

Beitragsbescheinigung

Sehr geehrte Frau Test,

Sie haben folgende freiwillige Beitrdge zur allgemeinen Rentenversicherung gezahilt:

Verwendungs- Beitrags- Beitragsbemessungs-
zeitraum héhe grundlage
01.01.2023 bis 31.12.2023 1800,00 EUR 9677,42 EUR
Summe 1800,00 EUR

Diese Bescheinigung dient als Nachweis der Beitragszahlung und ist sorgfaltig
aufzubewahren. Wir bitten Sie deshalb, die Bescheinigung auf Vollstandigkeit und Richtigkeit
zu Uberprifen.

Mit freundlichen GrifRen

Deutsche Rentenversicherung

Rheinland-Pfalz
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ZUSAMMENFASSUNG

» Freiwillige Beitrage mussen grundsatzlich bis zum 31.3. des Folgejahres gezahit
werden. Fallt der 31.3. eines Jahres auf einen Samstag, einen Sonntag oder einen
gesetzlichen Feiertag, so verlangert sich die Zahlungsfrist auf den nachstfolgenden
Werktag.

» Fur jeden Kalendermonat der freiwilligen Versicherung darf ein beliebiger Beitrag
zwischen dem Mindestbeitrag und dem Hdochstbeitrag gezahlt werden. Ist ein Beitrag
ordnungsgemalf gezahlt, darf er grundsatzlich nicht mehr veréandert werden.

» Berechnungsgrundlage fir den Mindestbeitrag war im gesamten Bundesgebiet vom
1.4.1999 bis 31.12.2001 ein Betrag von 630,00 DM monatlich, vom 1.1.2002 bis
31.3.2003 ein Betrag von 325,00 EUR monatlich, vom 1.4.2003 bis 31.12.2012 ein Betrag
von 400,00 EUR monatlich, vom 1.1.2013 bis 31.12.2022 ein Betrag von 450,00 EUR und
vom 1.1.2023 bis 31.12.2023 ein Betrag von 520,00 EUR. Seit dem 1.1.2024 betragt die
Berechnungsgrundlage fiir den Mindestbeitrag 538,00 EUR monatlich.

» Berechnungsgrundlage fur den Hochstbeitrag ist im gesamten Bundesgebiet die
monatliche Beitragsbemessungsgrenze (West).

» Malgeblich sind fir die Beitragsberechnung grundsatzlich die Berechnungsgréfen
(Mindestbeitragsbemessungsgrundlage, Beitragsbemessungsgrenze und Beitragssatz) im
Zeitpunkt der Zahlung.

» Werden Beitrage flr das Vorjahr gezahlt, so ist fir die Berechnung des Hochstbeitrages
jedoch die Beitragsbemessungsgrenze des Vorjahres zu Grunde zu legen.

» Sinkt der Beitragssatz, so ist fiir die Berechnung der freiwilligen Beitrage fir den vor der
Senkung liegenden Zeitraum der (hdhere) Beitragssatz zu Grunde zu legen.

» Die freiwilligen Beitrage sind von dem Versicherten allein zu tragen.
» Sie sind unmittelbar an den Rentenversicherungstrager zu zahlen.

» Die Versicherten haben sich vor Beginn der freiwilligen Versicherung anzumelden. Der
Rentenversicherungstrager entscheidet mit Bescheid tiber diese Anmeldung.

» Nach Ablauf des Kalenderjahres hat der Versicherungstrager dem Versicherten
grundsatzlich bis spatestens 28. Februar eine Beitragsbescheinigung Uber die im Vorjahr
geleisteten Beitrage auszustellen.
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AUFGABEN ZUR SELBSTUBERPRUFUNG
Vorbemerkungen:

Zur Lésung der nachfolgenden Aufgaben ist, sofern nichts anderes ausdricklich
erwahnt ist, von folgenden Werten auszugehen:

2023 2024
Monatliche Beitragsbemessungsgrenze 7.300,00 EUR 7.550,00 EUR
der allgemeinen Rentenversicherung
Monatliche Mindestbeitragsbemessungsgrundlage 520,00 EUR 538,00 EUR
Beitragssatz der allgemeinen Rentenversicherung 18,6 % 18,6 %

10. Wie hoch ist im Jahr 2024 der
a) monatliche Mindestbeitrag?
b) monatliche Héchstbeitrag?

11. Joachim J. zahlt im Januar 2024 far 2023 zwolf freiwillige

a) Mindestbeitrage,
b) Hoéchstbeitrage.
Welcher Betrag ist jeweils erforderlich?

12. Welche Anderungen ergében sich bei Aufgabe 11, wenn der Beitragssatz zum
1.1.2024 auf 20,0 Prozent erhoht worden ware?

13. Die Versicherte Karla K. zahlt am 22.4.2024 zwdlf freiwillige Monatsbeitrage
a 180,00 EUR (im Jahr also 2.160,00 EUR) fur das Jahr 2024 ein.

Welcher Beitragsbemessungsgrundlage entspricht dieser jahrlichen
Beitragszahlung?
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1.3  Zustandigkeit

LERNZIEL

» Sie kdnnen den fur die Durchfuhrung der freiwilligen Versicherung zustandigen
Versicherungstrager bestimmen.

1.3.1 Allgemeines

Bis zum 31.12.2004 war die gesetzliche Rentenversicherung der Bundesrepublik
Deutschland in 3 Versicherungszweige untergliedert: die Arbeiterrentenversicherung, die
Angestelltenrentenversicherung und die knappschaftliche Rentenversicherung.

Der fir die Durchfihrung der Versicherung zustéandige Rentenversicherungstrager
bestimmte sich grundsatzlich nach der Art der ausgeilbten Beschaftigung oder Tatigkeit,
wobei allerdings fir Versicherte bestimmter Branchen die Zustandigkeit einer Sonderanstalt
gegeben sein konnte:

» Trager der Arbeiterrentenversicherung waren 22 Landesversicherungsanstalten (LVA'en)
sowie die Bahnversicherungsanstalt (BVA - zum Beispiel flir Beschaftigte bei der
Deutschen Bahn AG) und die Seekasse (zum Beispiel flir Beschaftigte in der Seefahrt),

» Trager der Angestelltenrentenversicherung war die Bundesversicherungsanstalt fiir
Angestellte (BfA),

» Trager der knappschaftlichen Rentenversicherung war die Bundesknappschaft (Bkn).

Die gemeinsame Dachorganisation aller Rentenversicherungstrager bildete der Verband
Deutscher Rentenversicherungstrager (VDR), der u. a. Koordinierungsaufgaben wahrnahm.

Da die historisch bedingte Unterscheidung zwischen Arbeiter- und
Angestelltenrentenversicherung aufgrund des Strukturwandels in der Arbeitswelt mittlerweile
Uberholt ist und auch leistungsrechtliche Unterschiede nicht mehr vorhanden sind, hat der
Gesetzgeber diese Differenzierung im Zuge einer Organisationsreform ab 1.1.2005
aufgegeben und die beiden Versicherungszweige durch die ,allgemeine
Rentenversicherung® ersetzt. Die knappschaftliche Rentenversicherung mit ihren beitrags-
und leistungsrechtlichen Besonderheiten bleibt daneben als zweiter Versicherungszweig
weiterhin bestehen. Gleichzeitig wurden die bisherigen Rentenversicherungstrager - unter
Einbeziehung des VDR - ab 1.10.2005 wie folgt neu organisiert:

» die Deutsche Rentenversicherung Regionaltrager (DRV-Regionaltrager — bestehend
aus den ehemaligen LVA'en) als Trager der allgemeinen Rentenversicherung,

» die Deutsche Rentenversicherung Bund (DRV-Bund — bestehend aus dem
Zusammenschluss von BfA und VDR) als Trager der allgemeinen Rentenversicherung,

» die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See (DRV-KBS — bestehend aus
den ehemaligen 3 Sonderanstalten) als Trager der allgemeinen und der
knappschaftlichen Rentenversicherung.
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Abbildung 6: Trager der gesetzlichen Rentenversicherung

Bundesversicherungsanstalt Bundesknappschaft [BKn]
fir Angestellte [BfA) 22 1
2:3509 2005 1 Landesversicherungsanstalten Bahnversicherungsanstalt [BVA]
o (LvA)
Verband Deutscher 1
Rentenversicherungstréger (VDR) Seekasse

ab Deutsche Rentenversicherung Deutsche Rentenversicherung Deutsche Rentenversicherung
01.10.2005 Bund 14 Regionaltrager Knappschaft-Bahn-See

Die Versichertenzuordnung erfolgt dabei seit 1.1.2005 nicht mehr nach der Art der
Beschaftigung oder Tatigkeit, sondern nach einem prozentualen Verteilungsschliissel (siehe
1.3.3).

Durch eine Ubergangsvorschrift ist allerdings festgelegt worden, dass fiir Versicherte, deren
Rentenversicherungskonto bereits vor 1.1.2005 begriindet wurde, der
Rentenversicherungstrager zustandig bleibt, der bis 31.12.2004 das Konto des Versicherten
fuhrte (siehe 1.3.2).

Die Frage, welcher Rentenversicherungstrager fur die Durchflihrung der freiwilligen
Versicherung zustandig ist, Iasst sich von daher nur unter dem Aspekt, wann das
Versicherungskonto des Versicherten begriindet wurde, beantworten.

1.3.2 Zustidndiger Rentenversicherungstrager fiir Versicherte, die bis 31.12.2004 eine
Versicherungsnummer erhalten haben

Nach § 274c SGB VI bleiben Versicherte, die vor dem 1.1.2005 eine Versicherungsnummer
erhalten haben, grundsatzlich dem am 31.12.2004 zustandigen Rentenversicherungstrager
zugeordnet.

Bis 31.12.2004 richtete sich die Durchflihrung der freiwilligen Versicherung grundsatzlich
danach, welcher Rentenversicherungstrager jeweils vor Beginn der freiwilligen Versicherung
aufgrund einer Beschaftigung nach § 1 SGB VI oder selbstandigen Tatigkeit nach § 2 SGB
VI zuletzt zustandig war:

» die LVA'en waren nach den Wohnsitzprinzip zustandig, wenn zuletzt Pflichtbeitradge zur
Arbeiterrentenversicherung entrichtet worden waren — dieser Versichertenbestand ist
- weiterhin nach dem Wohnsitzprinzip - in den Zustandigkeitsbereich der DRV-
Regionaltrager Gibergegangen,

» die BfA war zustandig, wenn zuletzt vor Beginn der freiwilligen Versicherung
Pflichtbeitrage zur Angestelltenrentenversicherung entrichtet worden waren — dieser
Versichertenbestand ist in den Zustandigkeitsbereich der DRV-Bund Ubergegangen.
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Fur die 3 Sonderanstalten waren dariber hinaus aber noch vorrangige
Zustandigkeitsregelungen zu beachten:

» die Seekasse war zustandig im Anschluss an eine Pflichtversicherung als Arbeiter oder
Angestellter bei dieser Anstalt sowie fir die Falle, in denen flr mindestens 60 Monate
Beitrage zur Seekasse entrichtet worden waren, sofern nicht die Zustandigkeit der BVA
oder der Bkn gegeben war
— dieser Versichertenbestand fallt in den Zustandigkeitsbereich der DRV-KBS,

» die BVA war zustandig im Anschluss an eine Pflichtversicherung als Arbeiter oder
Angestellter bei dieser Anstalt, sofern nicht die Zustandigkeit der Bkn gegeben war
— dieser Versichertenbestand fallt in den Zustandigkeitsbereich der DRV-KBS,

> die Bkn war zustandig, wenn irgendwann ein Beitrag zu dieser Anstalt gezahlt worden
war
— dieser Versichertenbestand fallt in den Zustandigkeitsbereich der DRV-KBS, wobei
aber hinsichtlich der Durchfuhrung der Versicherung Besonderheiten zu beachten
sind (siehe Studientext Nummer 34 "Knappschaftsrecht I: Versicherung und Beitrag").

Bestand vor Aufnahme der freiwilligen Versicherung noch kein
Versicherungsverhaltnis in der gesetzlichen Rentenversicherung, hatte der freiwillig
Versicherte ein (einmaliges) Wahlrecht zwischen der Angestellten- und
Arbeiterrentenversicherung. Dieser Versichertenbestand ist - je nach getroffener
Wahl - in den Zustandigkeitsbereich der DRV-Bund oder der DRV-Regionaltrager
Ubergegangen.

Die Zuordnung der Bestandsfalle zu dem am 31.12.2004 zustandigen
Rentenversicherungstrager gilt im Ubrigen nicht nur fiir die Versicherten, die bereits seit
1.1.2005 laufend freiwillige Beitrage zahlen, sondern auch fir solche Versicherten, die die
freiwillige Versicherung bei bestehendem Versicherungskonto erst nach dem 31.12.2004
beantragen.

Durch ein Ausgleichsverfahren zur Herstellung der ab 1.1.2005 vorgesehenen prozentualen
Aufteilung der Versicherten zwischen den Rentenversicherungstragern (siehe 1.3.3) kann es
allerdings auch fir einen geringen Teil dieser Bestandsfélle zu einem Zustandigkeitswechsel
kommen (siehe § 274c SGB VI).
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Abbildung 7: Zustandiger Rentenversicherungstrager flir Bestandsfalle ab 1.1.2005

Kontofiihrung am
31.12.2004 durch die BfA

Kontofiihrung am
31.12.2004 durch die LVA

Kontofiihrung am 31.12.2004
durch die BKn, BVA, Seekasse

Freiwillige Rentenversicherung durch die
Deutsche Rentenversicherung Bund

Freiwillige Rentenversicherung durch die
Deutsche Rentenversicherung Regionaltrager

Freiwillige Rentenversicherung
durch die Deutsche Rentenversicherung

Knappschaft-Bahn-See

1.3.3 Zustandiger Rentenversicherungstrager fiir Versicherte, die ab
1.1. 2005 eine Versicherungsnummer erhalten

Der zustandige Rentenversicherungstrager ergibt sich seit 1.1.2005 aus § 127 SGB VI.
Hiernach ist fiir Neuversicherte der Rentenversicherungstrager zustandig, der bei Vergabe
der Versicherungsnummer, also bei erstmaliger Begrindung des Versicherungskontos,
durch die Datenstelle der Rentenversicherung (DSRV) festgelegt wird.

Die DSRV nimmt dabei die Zuordnung der Versicherten zu einem
Rentenversicherungstrager nicht mehr nach der Art der Beschaftigung oder Tatigkeit,
sondern nach einem gesetzlich vorgeschriebenen prozentualen Verteilungsschlissel
(Quotierung) vor, wobei allerdings fiir die branchenbezogene DRV-KBS wiederum
Sonderregelungen zu beachten sind.

Der so ermittelte Rentenversicherungstrager bleibt grundsatzlich fur alle zukunftigen
Versicherungsangelegenheiten des Versicherten und damit auch fir eine evtl. spatere
freiwillige Versicherung zusténdig. Gleiches gilt, wenn durch die freiwillige Beitragszahlung
erstmalig ein Versicherungskonto begrindet wird.

Im Einzelnen gestaltet sich die Versichertenverteilung folgendermalen:
(1) DRV-Regionaltrager

Den Regionaltragern werden 55% aller Versicherten zugeordnet, wobei die vorgeschriebene
Quotierung fur jeden oértlichen Zustandigkeitsbereich gesondert herzustellen ist.
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Die ortliche Zustandigkeit der Regionaltrager ist nach der in § 128 Absatz 1 SGB VI
vorgegebenen Reihenfolge grundsatzlich wie folgt zu bestimmen:

1. Wohnsitz (§ 30 SGB I),

2. gewohnlicher Aufenthalt (§ 30 SGB ),
3. Beschaftigungsort (§§ 9, 10 SGB V),
4. Tatigkeitsort (§ 11 SGB V)

des freiwillig Versicherten im Inland.

Liegt keiner der mafigebenden Orte im Inland (beispielsweise bei einem
versicherungsberechtigten Deutschen mit gewdhnlichem Aufenthalt im Ausland - siehe § 7
Absatz 1 Satz 2 SGB V1), ist der Regionaltrager zustandig, der zuletzt fiir den Versicherten
zustandig war (§ 128 Absatz 2 SGB VI).

Kann hiernach ein Regionaltrager nicht ermittelt werden, weil der freiwillig Versicherte noch
keine Vorbeitrage entrichtet hat, ist die DRV-Rheinland zustandig (§ 128 Absatz 4 SGB VI).

Hinweis: Aus den Regelungen zum Uber- und zwischenstaatlichen Recht sowie aus den
§§ 128 Absatz 3, 128a SGB VI kann sich eine abweichende o6rtliche Zustandigkeit
der Regionaltrager ergeben, die jedoch nicht Gegenstand dieses Studientextes ist.

(2) DRV-Bund

Der DRV-Bund werden 40% aller Versicherten zugeordnet. Darlber hinaus ist die DRV-Bund
auch in Neufallen bis zur Vergabe der Versicherungsnummer durch die DSRYV stets vorlaufig
zustandig.

(3) DRV-KBS
Der DRV-KBS werden 5% aller Versicherten zugewiesen, wobei die Zuordnung wie folgt
vorgenommen wird:

» Im ersten Schritt werden der DRV-KBS Versicherte, die ab 1.1.2005 gemal § 129 und
§ 133 SGB VI ohnehin in den ausschliel3lichen Zustandigkeitsbereich dieses
Versicherungstragers fallen, unter Anrechnung auf die Quote zugewiesen. Es handelt
sich hierbei um Versicherte, die aufgrund ihrer Beschaftigung oder Tatigkeit nach dem
Rechtsstand bis 31.12.2004 der Bkn, der BVA oder der Seekasse angehort hatten sowie
um Versicherte, die zurzeit aufgrund ihrer Beschaftigung knappschaftlich rentenversichert
sind.

» Im zweiten Schritt werden der DRV-KBS zur Herstellung der Gesamtquote von 5%
Versicherte aus den Regionen gleichmafig zugewiesen, in denen sie bis 31.12.2004
Verwaltungsstellen unterhalten hat: Brandenburg, Hamburg, Hessen, Nordrhein-
Westfalen, Oberbayern, Sachsen und Saarland.

Ist die DRV-KBS fir die freiwillige Versicherung zustandig, sind bei der Durchfihrung der
Versicherung Besonderheiten zu beachten (siehe Studientext Nummer 34
"Knappschaftsrecht I: Versicherung und Beitrag").
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(4) Ausnahmen

Die DRV-KBS ist auch fir freiwillig Versicherte zustandig, die in der Vergangenheit einen
Beitrag aufgrund einer Beschaftigung oder selbstandigen Tatigkeit nach den §§ 129 oder
133 SGB VI entrichtet haben (§§ 130, 136 SGB VI).

Abbildung 8: Trager der gesetzlichen Rentenversicherung fur Neuversicherte ab 1.1.2005

Zustandiger RV-Trager

BfA/ LVA/ BKn, BVA, Seekasse/
ab 01.10.2005 ab 01.10.2005 ab 01.10.2005
DRV Bund DRV Regionaltrager DRV KBS
5%
40% 55% Wobei Versichert nach
der Versicherten der Versicherten §§ 129, 133 SGB VI vorab

unter Anrechnung auf die Quote
zugewiesen werden

Die Neuregelungen ab 1.1.2005 sind - neben der Einfihrung eines einheitlichen
Versichertenbegriffs - von der Absicht gepragt, Zustandigkeitswechsel zwischen den
Rentenversicherungstragern starker als bisher zu vermeiden. Der bei Vergabe der
Versicherungsnummer festgelegte Trager bleibt grundsatzlich fir alle spateren
Versicherungs- und Leistungsfalle des Versicherten zustandig. Ein Zustandigkeitswechsel
kann sich lediglich noch aufgrund einer Beschaftigungsaufnahme im branchenbezogenen
Zustandigkeitsbereich der DRV-KBS sowie innerhalb der Regionaltrager (zum Beispiel bei
einem Wohnsitzwechsel) oder flir einen geringen Teil der Bestandsfalle aufgrund des
Ausgleichsverfahrens zur Herstellung der Quote ergeben.
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ZUSAMMENFASSUNG

» Fur die Durchfiihrung einer freiwilligen Versicherung kann die DRV-Bund, die DRV-
Regionaltrager oder die DRV-KBS zustandig sein.

» Freiwillig Versicherte, deren Versicherungskonto bereits vor 1.1.2005 begrindet wurde,
bleiben nach § 274c SGB VI grundsatzlich dem am 31.12.2004 zustandigen Trager
zugeordnet.

» Fur freiwillig Versicherte, deren Rentenversicherungskonto ab 1.1.2005 begrtindet wird,
richtet sich die Zustandigkeit gemaR § 127 SGB VI danach, welcher
Rentenversicherungstrager von der DSRYV bei Vergabe der Versicherungsnummer
festgelegt wird.

» Die DSRYV richtet sich bei der Zuordnung der Versicherten nach einem vom Gesetzgeber
vorgegebenen prozentualen Verteilungsschlissel: Die Versicherten sind hiernach zu 55%
der DRV-Regionaltrager, zu 40% der DRV-Bund und zu 5% der DRV-KBS zuzuordnen,
wobei der festgelegte Versicherungstrager grundsatzlich fiir alle spateren Versicherungs-
angelegenheiten zustandig bleibt.

» Fur die DRV-KBS ist zu beachten, dass auf die Gesamtquote von 5% die aktuell
Beschaftigten nach §§ 129, 133 SGB VI angerechnet werden. Des Weiteren ist die DRV-
KBS auch fir freiwillig Versicherte zustandig, die in der Vergangenheit einen Beitrag
aufgrund einer Beschaftigung oder Tatigkeit nach den §§ 129 oder 133 SGB VI entrichtet
haben (siehe §§ 130, 136 SGB VI).

» Fur die DRV-Regionaltrager ist zu beachten, dass die vorgesehene Quote von 55% flr
jeden ortlichen Zustandigkeitsbereich gesondert herzustellen ist.

» Innerhalb der Regionaltrager ergibt sich die értliche Zustandigkeit aus derin § 128
SGB VI genannten Reihenfolge.

» Ein Zustandigkeitswechsel kann sich nur ausnahmsweise aufgrund einer
Beschaftigungsaufnahme im branchenbezogenen Zustandigkeitsbereich der DRV-KBS
sowie innerhalb der Regionaltrager oder im Rahmen des Ausgleichsverfahrens ergeben.
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AUFGABEN ZUR SELBSTUBERPRUFUNG

14. Lisa L. hat in der Zeit vom 1.8.1985 bis 30.4.2003 eine versicherungspflichtige
Beschaftigung im Angestelltenverhaltnis ausgelbt. Fir die Kontofihrung war die
BfA zustandig. Seit dem 1.5.2003 ist Frau L. Hausfrau. Sie mochte nun freiwillige
Rentenversicherungsbeitrage zahlen.

Welcher Versicherungstrager ist fur die freiwillige Versicherung zustandig?

15. Matthias M. war vom 1.1.1996 bis 31.1.2024 im Tagebau Garzweiler beschaftigt
und aufgrund dessen knappschaftlich versichert. Da er beabsichtigt, sich
demnéchst selbstéandig zu machen, méchte er freiwillige Beitrage zahlen.

Welcher Versicherungstrager ist flr die freiwillige Versicherung zustandig?

16. Nils N. fuhr von 1.3.2002 bis 31.3.2024 zur See und hat in diesem Zeitraum
Beitrage zur Seekasse / DRV-KBS geleistet. Zum 1.4.2024 hat er in Hamburg die
Hafenkneipe ,Zum Klabautermann® eréffnet und méchte nun freiwillige
Rentenversicherungsbeitrage zahlen.

Welcher Versicherungstrager ist fur die freiwillige Versicherung zustandig?

17. Die in Mexiko wohnhafte Olivia O. méchte freiwillige Beitrage zahlen. Sie hat in
Deutschland zuletzt in Trier (Rheinland-Pfalz) gewohnt und war bis 31.12.2001 in
Merzig (Saarland) arbeiterrentenversicherungspflichtig beschaftigt. Aufgrund der
Ubergangsregelung des § 274c SGB VI ist ein Regionaltrager fir die Durchfilhrung
der freiwilligen Versicherung zustandig.

Welcher Regionaltrager ist fur die freiwillige Versicherung zustandig?

18. Peter P., in Argentinien geborener Sohn deutscher Eltern (er ist somit ebenfalls
Deutscher), war noch nie in der Bundesrepublik Deutschland. Sein Antrag auf
Zahlung freiwilliger Beitrage wurde nach § 127 SGB VI aufgrund der Quotierung
einem Regionaltrager zugewiesen.

Welcher Regionaltrager ist fir die freiwillige Versicherung zustandig?
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1.4  Auswirkungen der freiwilligen Versicherung

LERNZIEL

» Lernziel: Sie kdnnen — abgestimmt auf den Einzelfall — erkennen und begriinden, wann
und warum sich eine freiwillige Rentenversicherung anbietet.

Auf dem Gebiet der freiwilligen Versicherung besteht von Seiten der Versicherten ein hohes
Bedurfnis nach Beratung Uber Sinn und Zweck einer freiwilligen Beitragszahlung. Eine
Antwort auf die Frage nach den Vorteilen der freiwilligen Versicherung hangt zwar immer von
den Verhaltnissen im Einzelfall ab, gleichwohl gelten fur die freiwillige Versicherung

generell folgende Aussagen:

— Freiwillige Beitrage beeinflussen grundsatzlich die Rentenhéhe, genau wie
Pflichtbeitrage. (Die Auswirkungen einer freiwilligen Beitragszahlung auf die
Rentenhdhe sind dem Studientext Nummer 21 "Rentenberechnung" zu entnehmen).

— Freiwillige Beitrage dienen zur Erflllung von Wartezeiten fir Renten.

— Auch die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen fiir Leistungen zur medizinischen
Rehabilitation und zur Teilhabe am Arbeitsleben kénnen mit freiwilligen Beitragen
erflllt werden. Dariiber hinaus kénnen sie die Hohe des Ubergangsgeldes wahrend
einer Leistung zur Teilhabe beeinflussen.

— Mit freiwilligen Beitragen kénnen bestimmte Versicherte bei Erfillung besonderer
Voraussetzungen (vergleiche dazu § 241 Absatz 2 SGB VI) die Anwartschaft auf eine
Rente wegen verminderter Erwerbsfahigkeit aufrechterhalten (siehe Studientext
Nummer 17 "Renten wegen verminderter Erwerbsfahigkeit").

Abbildung 9: Ziele einer freiwilligen Beitragszahlung

Ziele einer freiwilligen Versicherung

ggf. Erhaltung der
Erfiillung Anwartschaft auf eine Rente
von Wartezeiten wegen verminderter
Erwerbsfahigkeit

Rentensteigerung
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2. Nachzahlung von freiwilligen Beitragen

LERNZIELE

» Sie konnen die allgemeinen Voraussetzungen nennen, die Personen zur Nachzahlung
von Beitragen berechtigen.

» Sie kdnnen die Grundzuge der Beitragsberechnung im Rahmen der Nachzahlung von
Beitragen erlautern.

Beitrage zur gesetzlichen Rentenversicherung durfen grundsatzlich nur innerhalb bestimmter
Fristen rechtswirksam gezahlt werden (zu den normalen Zahlungsfristen von freiwilligen
Beitragen wird aul3er auf die Ausfuhrungen in Abschnitt 1.2.1 auch auf den Studientext
Nummer 8 "Wirksamkeit der Beitragszahlung" verwiesen). Eine Beitragszahlung fur langer
zuruickliegende Zeitraume als das vergangene Jahr (vergleiche § 197 Absatz 2 SGB VI) wird
nur in wenigen, gesetzlich genau festgelegten Ausnahmefallen zugelassen.

Die zeitliche Begrenzung, dass freiwillige Beitrage nur fur das Vorjahr nachgezahlt werden
dirfen, soll verhindern, dass erforderliche Wartezeiten bzw. Rentenerhéhungen
gegebenenfalls erst unmittelbar vor Eintritt eines Leistungsfalles "eingekauft" oder aber
bestehende Licken im Versicherungsleben zu Ungunsten der Versichertengemeinschaft
geschlossen werden. So soll beispielsweise verhindert werden, dass Personen, die
erwerbsgemindert geworden sind, erst dann die zur Aufrechterhaltung der Anwartschaft
(vergleiche § 241 Absatz 2 SGB VI) erforderlichen freiwilligen Beitrage nachtraglich zahlen.

Eine Beitragszahlung fur langer zurlckliegende Zeitraume als das vergangene Jahr wird
daher nur in wenigen, gesetzlich genau festgelegten Ausnahmefallen auf Antrag zugelassen.
Mit der Zulassung dieser Ausnahmen verfolgt der Gesetzgeber sozialpolitische Ziele. Bei der
Zahlung von freiwilligen Beitragen fur zurlckliegende Zeitrdume spricht man von
Beitragsnachzahlung (nicht zu verwechseln mit der Nachversicherung — vergleiche
Studientext Nummer 7). Mit den Nachzahlungsregelungen sollen die betreffenden Personen
die Moglichkeit erhalten,

— Rentenanwartschaften zu erwerben oder zu erhéhen
und/ oder
— Llcken in ihrem Versicherungsleben zu schliel3en.

Begunstigt werden dabei meist Personen, die ohne ihr Verschulden keine
Rentenversicherungsbeitrage gezahlt haben oder aus anderen Griinden die Mdglichkeit
erhalten sollen, nachtraglich einen ausreichenden sozialen Schutz in der
Rentenversicherung zu begrinden.

Entsprechend dem systematischen Aufbau des SGB VI sind die Nachzahlungsvorschriften,
die weiterhin Bedeutung haben werden, im Vierten Kapitel (Finanzierung — §§ 204 bis 207
sowie § 209 SGB VI), Nachzahlungsvorschriften mit zeitlich begrenzter Wirkung im Finften
Kapitel (Sonderregelungen — §§ 282, 284 und 285 SGB VI) enthalten.

Weitere Nachzahlungsmoglichkeiten gibt es fur Verfolgte des Nationalsozialismus und
Personen aus dem Zeugenschutzprogramm. Hierauf wird in diesem Studientext jedoch nicht
weiter eingegangen.

§ 209 SGB VI enthalt Grundprinzipien zur Nachzahlungsberechtigung und zur
Beitragsberechnung, die fiir die meisten Nachzahlungsregelungen maf3gebend sind. Diese
Grundsatze gelten insbesondere Uber § 228 SGB VI auch fir die Nachzahlungsvorschriften
des Finften Kapitels.
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21 Grundvoraussetzungen fiir die Nachzahlung

2.1.1 Berechtigter Personenkreis

Nach § 209 Absatz 1 SGB VI steht das Recht auf Nachzahlung von Beitragen grundsatzlich
nur solchen Personen zu, die

a) entweder versicherungspflichtig oder aber
b) zur freiwilligen Versicherung berechtigt sind.

Der Kreis der versicherungspflichtigen Personen ergibt sich aus den §§ 1 bis 4 SGB VI bzw.
den Ubergangsregelungen §§ 229, 229a SGB VI.

Den Bestimmungen des § 7 SGB VI sowie der Sonderregelung des § 232 SGB VI ist zu
entnehmen, unter welchen Voraussetzungen eine freiwillige Versicherung in der gesetzlichen
Rentenversicherung maoglich ist (vergleiche hierzu die Erlauterungen in Abschnitt 1.1).

Im Ergebnis ist die grundsatzliche Nachzahlungsberechtigung damit nur fir Auslander, die
ihren gewohnlichen Aufenthalt nicht (mehr) in der Bundesrepublik Deutschland haben,
ausgeschlossen, sofern Uber- oder zwischenstaatliche Rechtsvorschriften keine anderen
Regelungen enthalten.

Bei der Prufung, ob die Nachzahlungsvoraussetzungen erfullt sind, ist stets auf die
Verhaltnisse im Zeitpunkt der Antragstellung abzustellen. Nach Antragstellung eintretende
Veranderungen bleiben unberiicksichtigt. So ist beispielsweise ein auslandischer
Versicherter, der einen Nachzahlungsantrag vor Wohnsitzverlegung ins Ausland gestellt hat,
bei Erfullen der sonstigen Voraussetzungen zur Nachzahlung noch berechtigt.

2.1.2 Zeitlicher Rahmen der Nachzahlung

Die Nachzahlung ist gemafR § 209 Absatz 1 Satz 2 SGB VI nur fur Zeiten ab der Vollendung
des 16. Lebensjahres zuldssig. Diese Regelung entspricht den Vorschriften tUber die
freiwillige Versicherung (vergleiche § 7 Absatz 1 SGB VI). Personen, die freiwillige Beitrage
nachzahlen, sollen nicht besser gestellt werden als Versicherte, die von Anfang an laufende
freiwillige Beitrage gezahlt haben.

Aulerdem ist die Regelung des § 7 Absatz 2 SGB VI zu beachten (siehe hierzu
Erlauterungen in Abschnitt 1.1.5).
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Abbildung 10: Voraussetzungen flir die Nachzahlung

Nachzahlungsvoraussetzungen
(§ 209 Abs. 1 SGB VI)

Vorliegen von Versicherungspflicht

: : Vorliegen von Versicherungberechtigung
1 bis 4 SGB VI
§§§§229. 2293 SGB VI §7SGB VI, § 232 SGB VI

Nachzahlungen nur fiir Zeiten ab dem
vollendeten 16. Lebensjahr

ZUSAMMENFASSUNG
» Eine Nachzahlung von Beitragen kann nur auf Antrag vorgenommen werden.

» Die Nachzahlung ist grundsatzlich fir Personen zulassig, die entweder
versicherungspflichtig oder zur freiwilligen Versicherung berechtigt sind.

» Der Nachzahlungszeitraum beginnt frihestens mit dem Monat der Vollendung des
16. Lebensjahres und endet spatestens unter den Voraussetzungen des § 7 Absatz 2
SGB VI.
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2.1.3 Beitragsberechnung

Nach § 209 Absatz 2 SGB VI sind fiir die Berechnung der Beitrage
1. die Mindestbeitragsbemessungsgrundlage,
2. die Beitragsbemessungsgrenze und
3. der Beitragssatz

malgebend, die zum Zeitpunkt der Nachzahlung gelten.

Seit 1.1.2024 betragt die fur die Berechnung des Mindestbeitrages gliltige
Mindestbeitragsbemessungsgrundlage 538,00 EUR monatlich (vergleiche § 167 SGB VI).

Die im gewahlten Nachzahlungszeitpunkt festgesetzte monatliche
Beitragsbemessungsgrenze (vergleiche §§ 159, 160 SGB V1) ist Berechnungsgrundlage flr
den mdglichen Hochstbeitrag, wahrend sich der flr die Beitragsberechnung erforderliche
Beitragssatz grundsatzlich aus den Bestimmungen der §§ 158, 160 SGB VI ergibt.

Zwischen dem Mindestbeitrag und dem Hochstbeitrag darf jeder beliebige Monatsbetrag
gewahlt werden. Die Nachzahlungsbeitrage sind also genau so hoch wie die Beitrage flr
eine laufende freiwillige Versicherung (vergleiche Abschnitt 1.2.2). Auf die
BeitragsberechnungsgrofRen des Jahres, fur das die Beitrage nachgezahlt werden, kommt es
nicht an.

Da die Dauer des Verfahrens zur Bewilligung einer Nachzahlung (vom Eingang des Antrags
bis zur Zulassung und Festsetzung des Zahlungstermins) nicht zu Lasten des Antragstellers
gehen darf, ist ein zum Jahresende gestellter Nachzahlungsantrag ggf. mit den zum
Zeitpunkt des Antrages geltenden Werten zu bearbeiten, auch wenn der Bescheid mit der
Zulassung zur Beitragsnachentrichtung erst im Folgejahr erteilt wird. Voraussetzung ist aber,
dass der Antragsteller die Verzdgerung des Verfahrens nicht selbst zu vertreten hat
(beispielsweise bei mangelnder Mitwirkung) und die Beitrdge dann auch innerhalb einer
angemessenen Frist, die bei einem Inlandswohnsitz des Versicherten drei Monate betragt,
eingezahlt werden. Bei Auslandswohnsitz gilt eine Frist von sechs Monaten als angemessen.

In diesem Zusammenhang sind beispielsweise folgende Fallgestaltungen denkbar:

e Madchte der Versicherte Mindestbeitrdge oder Beitrage zwischen dem Mindest- und
Hochstbeitrag entrichten und erhoht sich der Beitragssatz wahrend des Verfahrens, so ist
der Beitragssatz im Zeitpunkt der Antragstellung maRgebend. Vermindert sich dagegen
der Beitragssatz wahrend des Verfahrens, so ist der Beitragssatz im Zeitpunkt der
Zahlung der Beitrage maligebend, es sei denn, die Berechtigung zur Nachzahlung ist
nach der Antragstellung verloren gegangen.

o Mochte der Versicherte Mindestbeitrage entrichten und andert sich wahrend des
Verfahrens sowohl der Beitragssatz als auch die Mindestbeitragsbemessungsgrundlage,
so ist eine Vergleichsberechnung zwischen dem Mindestbeitrag im Antragszeitpunkt und
dem Mindestbeitrag im Nachzahlungszeitpunkt vorzunehmen, es sei denn, die
Berechtigung zur Nachzahlung ist nach Antragstellung verloren gegangen.

e Mdchte der Versicherte Hochstbeitrage entrichten, so ist der Hochstbeitrag maRgebend,
mit dem ein hdherer monatlicher Rentenzuwachs erreicht wird.
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Beispiele: (bei Erh6hung des Beitragssatzes)

1. Ein Versicherter beantragt am 25.11. die Nachzahlung von Beitradgen. Bedingt
durch eine Grippewelle unter den Mitarbeitern des Versicherungstragers erhalt er
den Zulassungsbescheid erst am 29.1. des Folgejahres.

2. Ein anderer Versicherter beantragt ebenfalls am 25.11. eine
Beitragsnachzahlung. Mehrere Aufforderungen des Versicherungstragers auf
Vorlage bestimmter, fir die Zulassung entscheidender Unterlagen ignoriert er.
Erst am 15.2. legt er diese Nachweise vor. Daraufhin erhalt er am 26.2. den
Bescheid Uber die Bewilligung der Nachzahlung.

Im ersten Beispiel darf der Versicherte Beitrdge nachzahlen, die auf den
BeitragsberechnungsgrofRen des Antragsjahres beruhen, weil er die Dauer des Verfahrens
nicht beeinflussen konnte und ihm keine Nachteile (durch héhere Beitrage) entstehen dirfen.

Im zweiten Fall hat der Versicherte die Verzdgerung des Verfahrens selbst verursacht, so
dass die Nachzahlungsbeitrage aus den im Zahlungszeitpunkt geltenden
Beitragsberechnungsgrofen festzusetzen sind.

ZUSAMMENFASSUNG

» Die Nachzahlungsbeitrage ergeben sich grundsatzlich aus den RechengréfRen
(Mindestbeitragsbemessungsgrundlage, Beitragsbemessungsgrenze, Beitragssatz), die
im Zeitpunkt der Nachzahlung gelten. Sie sind somit genauso hoch wie fiir das laufende
Jahr gezahlte freiwillige Beitrage.

2. Nachzahlung von freiwilligen Beitragen
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AUFGABEN ZUR SELBSTUBERPRUFUNG

Beurteilen Sie in den Aufgaben 19 bis 23, ob die Voraussetzungen des § 209 Absatz 1
SGB VI erfilllt sind.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Quentin Q. ist seit Jahren als Angestellter bei der Firma Hausfinanz gegen ein
Monatsgehalt von 7000,00 EUR beschaftigt. Wegen Uberschreitens der
Jahresarbeitsentgeltgrenze ist er krankenversicherungsfrei.

Rita R. ist seit Jahren im Betrieb ihres Ehemannes gegen ein monatliches
Arbeitsentgelt von 400,00 EUR beschaftigt. Auf die Versicherungsfreiheit in der
gesetzlichen Rentenversicherung gemal § 230 Absatz 8 SGB VI hat sie nicht
verzichtet. Aufgrund dessen werden nur Pauschalbeitrage zur Rentenversicherung
abgeflhrt.

Sascha S. ist als selbstandig tatiger Gewerbetreibender in die Handwerksrolle
eingetragen und zahlt im Hinblick auf die Bestimmung des § 2 Satz 1 Nummer 8
SGB VI Pflichtbeitrage zur allgemeinen Rentenversicherung.

Thorsten T. geboren am 18.7.1956, betatigt sich als selbstandiger
Briefmarkenhandler. Er hat niemals Beitrage zur gesetzlichen Rentenversicherung
geleistet. Am 5.8.2024 stellt er einen Antrag auf Beitragsnachzahlung.

Die chilenische Staatsangehdrige Uma U. war in der Zeit vom 1.1.2018 bis
31.12.2023 in der Bundesrepublik Deutschland versicherungspflichtig beschaftigt.
Zum 1.1.2024 hat sie ihren Wohnsitz nach Chile verlegt. Im Marz 2024 erkundigt
sich Frau U., ob sie zur Zahlung freiwilliger Beitrage berechtigt ist. Eine
Versicherungsberechtigung nach zwischenstaatlichem Recht ist nicht gegeben.

Welche Antwort geben Sie ihr?

Vincent V. beabsichtigt, im Juli 2024 eine Nachzahlung freiwilliger Beitrage fur das
Jahr 2010 vorzunehmen. Er bittet vorher den Rentenversicherungstrager, ihm den
finanziellen Aufwand bei der Nachzahlung

a) von Mindestbeitragen,
b) von Hochstbeitragen
mitzuteilen.

Erteilen Sie die gewlnschte Auskunft.

2. Nachzahlung von freiwilligen Beitragen
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2.2 Berechtigungstatbestande zur Nachzahlung nach den
Vorschriften des Vierten Kapitels (§§ 204 bis 207 SGB VI)

LERNZIEL

» Sie kénnen die Grundzlige der Berechtigung zur Beitragsnachzahlung nach den
§§ 204 bis 207 SGB VI erldutern. (Die Nachzahlung nach § 208 SGB VI ist zum 11.8.2010
aufgehoben und durch die Ubergangsvorschrift des § 282 Absatz 1 SGB VI ersetzt
worden — vergleiche Abschnitt 2.3.1. Sie wird deshalb hier nicht weiter erlautert.)

2.21 Nachzahlung bei Ausscheiden aus einer internationalen Organisation
(§ 204 SGB VI)

(1)Allgemeines

Mit der in § 204 SGB VI geregelten Nachzahlungsberechtigung soll Deutschen, die zum
Beispiel infolge ihrer verhaltnismafig kurzen Zugehdrigkeit ohne Versorgung aus dem Dienst
einer internationalen Organisation ausscheiden, die Mdglichkeit gegeben werden,
vorhandene Versorgungsliicken zu schlief3en.

(2)Berechtigter Personenkreis (§ 204 Absatz 1 Satz 1 SGB VI)

Berechtigt zur Nachzahlung sind
— Deutsche im Sinne des Artikel 116 des Grundgesetzes,

— die aus den Diensten einer zwischenstaatlichen oder Gberstaatlichen Organisation
(beispielsweise Europaische Union - EU -, Vereinte Nationen — UN/UNO) ausscheiden,
wenn

— der Dienst auf Veranlassung oder im Interesse der Bundesrepublik Deutschland geleistet
wurde und

— ihnen fur die Zeiten dieses Dienstes eine lebenslange Versorgung oder Anwartschaft auf
eine lebenslange Versorgung fur den Fall des Alters und auf Hinterbliebenenversorgung
weder durch diese Organisation noch eine andere offentlich-rechtliche juristische Person
(zum Beispiel Bund oder Land) gewahrleistet ist.

(3)Zeitlicher Umfang der Beitragsnachzahlung (§ 204 Absatz 1 Satze 1 und 2 SGB VI)

Freiwillige Beitrage kénnen fir nach Vollendung des 16. Lebensjahres liegende Zeiten des
Dienstes bei den angefiihrten Organisationen nachgezahlt werden.

Die Beitragsnachzahlung ist dabei auch flir solche Zeiten zulassig, in denen der Versicherte
seinerzeit schon laufende freiwillige Beitrage entrichtet hat. Hierdurch soll den Berechtigten,
die evtl. nur freiwillige Beitrage in Hohe des Mindestbeitrages zum Beispiel zur
Aufrechterhaltung ihrer Anwartschaft auf eine Rente wegen verminderter Erwerbsfahigkeit
(§ 241 Absatz 2 SGB VI) entrichtet haben, die Moglichkeit gegeben werden, ihre
Versorgungslicke auch in angemessener Hohe zu schlie3en. Die bereits gezahlten Beitrage
sind bei der Durchfiihrung der Nachzahlung zu erstatten bzw. aus Vereinfachungsgriinden
mit dem Nachzahlungsbetrag zu verrechnen.

2. Nachzahlung von freiwilligen Beitragen



Freiwillige Versicherung und Nachzahlung 38/72

(4) Antragsfrist (§ 204 Absatz 2 Satze 1 und 2 SGB VI)

Der Antrag kann grundséatzlich nur innerhalb von sechs Monaten nach dem unversorgten
Ausscheiden aus den Diensten der Organisation gestellt werden.

Personen, die nach ihrem Ausscheiden flir die Zeit des Dienstes zwar keinen Anspruch oder
keine Anwartschaft auf lebenslange Versorgung gegen die Organisation selbst, jedoch
aufgrund einer versicherungsfreien Beschaftigung gegen eine andere offentlich-rechtliche
juristische Person haben (beispielsweise als beurlaubter oder entsandter Beamter des
Bundes), kénnen die Antragsfrist wegen der zu diesem Zeitpunkt fehlenden
Nachzahlungsberechtigung nicht einhalten. Scheiden diese Personen dann jedoch aus der
versicherungsfreien Beschaftigung aus und sind sie hierflr nachzuversichern, ohne dass die
Zeit des Dienstes bei der internationalen Organisation hierbei berticksichtigt wird, kdbnnen sie
den Antrag auf Nachzahlung noch innerhalb von 6 Monaten nach Durchflihrung der
Nachversicherung stellen.

(5)Zahlungsfrist (§ 204 Absatz 2 Satz 4 SGB VI)

Die Beitrage sind spatestens sechs Monate nach Eintritt der Bindungswirkung des
Nachzahlungsbescheides zu entrichten; andernfalls erlischt das Nachzahlungsrecht. Bei
Ausschopfen der vom Gesetzgeber bestimmten Zahlungsfrist ist gegebenenfalls eine
Neuberechnung der Beitrage vorzunehmen, wenn sich die Beitragsberechnungsgrundlagen
zwischen Bewilligung und tatsachlicher Zahlung geandert haben und die Beitrage nicht
innerhalb einer vom Rentenversicherungstrager gesetzten angemessenen Frist bezahlt
werden.

(6) Auswirkungen einer Nachzahlung auf einen Rentenbezug
(§ 204 Absatz 2 Satz 3 SGB VI)

Die Erfullung der Voraussetzungen fiir den Bezug einer Rente innerhalb der Antragsfrist
steht der Nachzahlung nicht entgegen.

Durch diese Bestimmung ist es mdglich, dass trotz Rentenbezuges Beitrage nicht nur
nachgezahlt, sondern - als Ausnahme von den allgemeinen leistungsrechtlichen
Bestimmungen - auch bei dieser Rente anzurechnen sind. Dies gilt jedoch nicht, wenn der
Leistungsfall bereits vor dem Ausscheiden oder der Durchfiihrung der Nachversicherung
eingetreten ist. In diesem Fall kdnnen Beitrage zwar nachgezahlt, aber erst bei einem
spateren Rentenfall berlcksichtigt werden.

2. Nachzahlung von freiwilligen Beitragen
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Abbildung 11: Nachzahlung bei Ausscheiden aus einer internationalen Organisation

(§ 204 SGB VI)

Personenkreis

* Deutsche im Sinne des Artikel 116 GG

* bei Ausscheiden aus einer internationalen
Organisation

+ im Dienste der Bundesrepublik
+ ohne Anspruch aufVersorgung

Nachzahlungszeitraum

Dienstzeiten bei dieser Organisation
(im Nachzahlungszeitraum gezahlte freiwillige
Beitrage sind zu erstatten bzw. zu verrechnen)

Antragsfristen

+ innerhalb von 6 Monaten nach dem
Ausscheiden

» bei Wegfall einer Versorgungsgewahrleistung

oder Anwartschaft mit Nachversicherung:
6 Monate nach Durchfiihrung der Nachver-
sicherung

Zahlungsfrist

6 Monate nach Eintritt der Bindungswirkung
des Nachzahlungsbescheides

2.2.2 Nachzahlung bei StrafverfolgungsmaBnahmen (§ 205 SGB VI)
(1)Allgemeines

Mit der in § 205 SGB VI geregelten Nachzahlungsmaoglichkeit sollen die in der
Rentenversicherung evtl. eingetretenen Nachteile (zum Beispiel der Verlust der Anwartschaft
auf eine Rente wegen verminderter Erwerbsfahigkeit) beseitigt werden, die auf Grund einer
unschuldig erlittenen Strafverfolgungsmaflnahme entstanden sind.

(2) Berechtigter Personenkreis (§ 205 Absatz 1 Satz 1 SGB VI)
Berechtigt zur Nachzahlung sind
- Versicherte,

- flr die ein Anspruch auf Entschadigung fur Zeiten von Strafverfolgungsmaflinahmen nach
dem Gesetz Uber die Entschadigung fur StrafverfolgungsmalRnahmen (StrEG)
rechtskraftig festgestellt ist.

Die Versicherteneigenschaft ist gegeben, wenn das Rentenversicherungskonto - spatestens
im Zeitpunkt der Antragstellung - mindestens einen wirksamen Pflicht - oder freiwilligen
Beitrag ausweist.

Versichert sind auch Personen, die nachversichert sind oder fir die auf Grund eines
Versorgungsausgleichs oder eines Rentensplittings unter Ehegatten Rentenanwartschaften
Ubertragen oder begrindet sind (§ 8 Absatz 1 SGB VI). Pauschalbeitrage des Arbeitgebers
fur geringfligig entlohnte Beschaftigte, die nach § 6 Absatz 1b SGB VI von der
Versicherungspflicht befreit sind bzw. aufgrund der Ubergangsregelung des § 230 Absatz 8
SGB VI versicherungsfrei sind (vergleiche §§ 172, 276a SGB VI) begrinden ebenfalls die
Versicherteneigenschaft.

2. Nachzahlung von freiwilligen Beitragen
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Als Strafverfolgungsmalinahmen kommen neben der Strafhaft beispielsweise auch die
Untersuchungshaft sowie ein Berufsverbot in Betracht. Der Anspruch auf Entschadigung und
der daraus folgende zeitliche Umfang der méglichen Nachzahlung ergeben sich aus der
Entscheidung des Gerichtes oder der Staatsanwaltschaft.

In diesem Zusammenhang ist aber zu beachten, dass unschuldig erlittene
Strafverfolgungsmalnahmen in der ehemaligen DDR nicht nach dem StrEG entschadigt
werden. Ein Nachzahlungsrecht besteht in diesen Fallen somit nicht. Soweit entsprechende
Strafverfolgungsmalnahmen durch Kassation oder strafrechtliche Rehabilitierung
aufgehoben werden, richtet sich die rentenrechtliche Entschadigung nach § 250 Absatz 1
Nummer 5a SGB VI und dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz.

(3)Zeitlicher Umfang der Beitragsnachzahlung (§ 205 Absatz 1 Satze 1 und 2 SGB VI)

Fir Zeiten, die nach Vollendung des 16. Lebensjahres liegen und die bei der Festsetzung
des Entschadigungsanspruches berticksichtigt wurden, kénnen freiwillige Beitrage
nachgezahlt werden.

Beispiel 1:

Der 44-jahrige Mitarbeiter einer Entsorgungsfirma war wegen des Verdachts,
Giftmull illegal entsorgt zu haben, neun Monate lang in Untersuchungshaft.
Nachdem seine Unschuld bewiesen ist, erhalt er fiir diese Zeit eine Entschadigung
nach dem StrEG. Fir diese Zeit ist eine Nachzahlung zuzulassen.

Die Nachzahlung ist dabei auch fir solche Zeiten zulassig, die bereits mit Beitragen belegt
sind. Vorwiegend ist hier an bereits gezahlte (niedrige) freiwillige Beitrage zu denken. In
Betracht kommen aber auch Pflichtbeitrage zum Beispiel wahrend eines Berufsverbotes oder
von Freigangern. Die bereits gezahlten Beitrage sind denjenigen zu erstatten, die sie
getragen haben. Obwohl der Gesetzeswortlaut allein auf den Antrag auf Nachzahlung von
freiwilligen Beitragen fir die belegten Zeiten abstellt, sind die bereits gezahlten Beitrage erst
dann zu erstatten, wenn die Nachzahlung tatsachlich vorgenommen wurde. Kame es fir die
Erstattung nur auf die Antragstellung an, so wirden — falls der Versicherte die Beitrage dann
doch nicht nachzahlt — rechtswirksam gezahlte Beitrage erstattet. Aus
Vereinfachungsgriinden sollte die Erstattung freiwilliger Beitrage oder angefallener
Arbeitnehmeranteile mit dem Nachzahlungsbetrag verrechnet werden.
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Beispiel 2:

Ein Arzt war auf Grund falscher Anschuldigungen - wie sich spater herausstellte -
mit einem zweijahrigen Berufsverbot belegt worden. Um seinen Lebensunterhalt zu
sichern, arbeitete er wahrend dieser Zeit als Hilfsarbeiter; entsprechend seinem
Arbeitsverdienst wurden (niedrige) Pflichtbeitrage zur Rentenversicherung gezahit.
Nachdem ihm eine Entschadigung nach dem StrEG zugebilligt wurde, beantragt er
die Nachzahlung freiwilliger Beitrage fir diesen Zeitraum.

Zahlt er die freiwilligen Beitrdge nach, so ist der Nachzahlungsbetrag mit den von
ihm getragenen Arbeitnehmeranteilen aus den Pflichtbeitragen des
Nachzahlungszeitraumes zu verrechnen. (Sein friherer Arbeitgeber hat dann auch
Anspruch auf Erstattung der Arbeitgeberanteile.)

(4)Antragsfrist (§ 205 Absatz 2 Satz 1 SGB VI)

Der Antrag kann nur innerhalb eines Jahres nach Ablauf des Kalendermonats gestellt
werden, in dem die Entscheidung Uber die Entschadigungspflicht der Staatskasse
rechtskraftig geworden ist; andernfalls erlischt das Nachzahlungsrecht.

Beispiel:

Die Entscheidung eines Gerichts Uiber eine Entschadigung wurde am 11.3.2023
rechtskraftig. Der Nachzahlungsantrag ist rechtzeitig gestellt, wenn er bis zum
31.3.2024 eingegangen ist.

(5)Zahlungsfrist (§ 205 Absatz 2 Satz 2 SGB VI)

Die Beitrage sind innerhalb einer vom Rentenversicherungstrager zu bestimmenden
angemessenen Frist zu zahlen. Als angemessen wird von den Versicherungstragern in der
Regel eine Frist von drei Monaten bei Inlandsaufenthalt und von sechs Monaten bei
Aufenthalt des Nachzahlungswilligen im Ausland angesehen. Die Bestimmung anderer
Fristen unter Abwagung besonderer Umstande des Einzelfalles ist aber denkbar. Bei dieser
Nachzahlungsvorschrift sollte bei Festlegung der Zahlungsfrist insbesondere berlcksichtigt
werden, wann die Entschadigung ausgezahlt wird bzw. wurde.

(6) Auswirkungen einer Nachzahlung auf einen Rentenbezug (§ 205 Absatz 1 Satz 4
SGB VI)

Die Erfullung der Voraussetzungen fiir den Bezug einer Rente steht der Nachzahlung nicht
entgegen.

Durch diese Bestimmung ist es mdglich, dass trotz Rentenbezuges Beitrage nicht nur
nachgezahlt werden, sondern - als Ausnahme von den allgemeinen leistungsrechtlichen
Bestimmungen - auch bei dieser Rente anzurechnen sind. Dies gilt jedoch nicht, wenn der
Leistungsfall bereits vor der Strafverfolgungsmafnahme eingetreten ist. In diesem Fall
konnen Beitrage zwar nachgezahlt, aber erst bei einem spateren Rentenfall berlicksichtigt
werden.
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(7)Unterbrechung einer versicherungspflichtigen Beschaftigung oder Tatigkeit durch
eine entschadigungspflichtige StrafverfolgungsmaRnahme
(§ 205 Absatz 1 Satz 3 SGB VI)

Im Falle der Unterbrechung einer versicherungspflichtigen Beschaftigung oder Tatigkeit
durch die Strafverfolgungsmalinahme gelten die nachgezahlten Beitrage als Pflichtbeitrage.

Hierdurch wird der besonderen rentenrechtlichen Bedeutung von Pflichtbeitragen zum
Beispiel bei der Rente wegen verminderter Erwerbsfahigkeit (§ 43 SGB VI) Rechnung
getragen, in dem davon ausgegangen wird, dass die Pflichtversicherung ohne die
Strafverfolgungsmalnahme fortgesetzt worden ware. Da der in § 205 Absatz 1 Satz 3 SGB
VI verwendete Begriff "Unterbrechung" gesetzlich nicht definiert ist, kann entsprechend der
einheitlichen Auslegung zu § 58 Absatz 2 Satz 1 SGB VI von einer Unterbrechung der
versicherungspflichtigen Beschaftigung oder Tatigkeit ausgegangen werden, wenn zwischen
dem Ende der Versicherungspflicht und dem Beginn der Strafverfolgungsmaflinahme kein
voller Kalendermonat liegt.

Abbildung 12: Nachzahlung bei StrafverfolgungsmafRnahmen (§ 205 SGB VI)

Personenkreis Antragsfrist
* Versicherte Innerhalb eines Jahres nach Ablauf des
* mit rechtskraftig festgestelltem Kalendermonats, in dem die Entschadigungs-
Entschadigungsanspruch entscheidung rechtskraftig geworden ist
Nachzahlungszeitraum Zahlungsfrist
Entspricht dem Entschadigungszeitraum Vom Rentenversicherungstrager zu bestimmen:
(darin liegende Pflicht- oder freiwillige Beitrage angemessen [unter Beriicksichtigung des
sind zu erstatten bzw. zu verrechnen) Zahlungstermines der Haftentschadigung)
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HINWEIS

Die H6he der Nachzahlungsbeitrage ist vom Versicherten im Rahmen des § 209
Absatz 2 SGB VI grundsatzlich frei wahlbar (vergleiche hierzu die Erlauterungen in
Abschnitt 2.1.3).

Nach dem StrEG hat der Versicherte jedoch ggfs. einen Anspruch auf Erstattung der
Beitragskosten durch die Staatskasse. Die HOhe dieser Beitragsentschadigung richtet
sich dabei nach der Beitragshéhe vor Beginn der Strafverfolgungsmaflnahme.

Bei einer Beratungsanfrage des Versicherten sollte diesem daher eine
Beitragsnachzahlung in entsprechender Héhe empfohlen werden.

Zahlt der Versicherte dagegen niedrigere Beitrage als vor der
Strafverfolgungsmafnahme nach (z. B. Mindestbeitrage), erhalt er - ungeachtet seines
tatsachlichen rentenrechtlichen Schadens - eine Erstattung von der Staatskasse auch
nur in dieser Hohe.

2.2.3 Nachzahlung fiir Geistliche und Ordensleute (§ 206 SGB VI)
(1)Allgemeines

Mit der in § 206 SGB VI geregelten Nachzahlungsberechtigung soll Geistlichen,
Ordensleuten und sonstigen Beschaftigten, die als anerkannte Vertriebene in ihrem
Herkunftsland eine versicherungsfreie Beschaftigung oder Tatigkeit ausgeilbt haben, die
Moglichkeit eingeraumt werden, Versorgungslicken zu schlieen, wenn die entsprechenden
Zeiten nach dem Zuzug in die Bundesrepublik Deutschland weder nach dem
Fremdrentengesetz (FRG) noch bei einer Versorgung als ruhegehaltfahig bertcksichtigt
werden. Diese Vorschrift stellt insofern einen Ausgleich fur die fehlende Nachversicherung
dar, die bei vergleichbaren Personengruppen in der Bundesrepublik Deutschland im Falle
des unversorgten Ausscheidens durchzufihren ist.

(2)Berechtigter Personenkreis (§ 206 Absatz 1 SGB VI)

Berechtigt zur Nachzahlung sind

- Geistliche und sonstige Beschaftigte der als 6ffentlich-rechtliche Koérperschaften
anerkannten Religionsgesellschaften, Mitglieder geistlicher Genossenschaften,
Diakonissen und Angehdrige vergleichbarer karitativer Gemeinschaften, die als

- anerkannte Vertriebene (Vertriebenenausweis A oder B)

- vor ihrer Vertreibung im Herkunftsland eine wegen gewahrleisteter
Versorgungsanwartschaften versicherungsfreie Beschaftigung oder Tatigkeit ausgetbt
haben und

- eine gleichartige Beschaftigung oder Tatigkeit im Inland nicht wieder aufgenommen
haben.

Zu den Vertriebenen i. S. des § 206 Absatz 1 SGB VI gehéren auch Spataussiedler nach
§ 4 BFVG.

Geistliche und Kirchenbeamte aus der ehemaligen DDR haben kein Nachzahlungsrecht; bei
ihnen kommt vielmehr eine Nachversicherung nach § 233a SGB VI in Betracht.
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(3)Ausschluss vom Nachzahlungsrecht (§ 206 Absatz 2 SGB VI)

Eine Nachzahlung von Beitragen ist ausgeschlossen, soweit die im Herkunftsland
zurtickgelegten Zeiten der versicherungsfreien Beschaftigung oder Tatigkeit bei einer
Versorgung aus

— einem deutschen offentlich-rechtlichen Dienstverhaltnis oder

— einem Arbeitsverhaltnis mit Anspruch auf Versorgung nach beamtenrechtlichen
Vorschriften oder Grundsatzen oder

— entsprechenden kirchenrechtlichen Regelungen
als ruhegehaltfahig anerkannt werden bzw. anerkannt worden sind.

(4)Versicherungsrechtliche Voraussetzungen (§ 206 Absatz 3 SGB VI)

Die Nachzahlungsberechtigten missen ihre Zugehdrigkeit zur Solidargemeinschaft in Form
einer Vorversicherung nachweisen. Die Nachzahlung ist darum nur zulassig, wenn die
allgemeine Wartezeit von flnf Jahren erfillt ist oder nach Wohnsitznahme im Inland fur
mindestens 24 Kalendermonate Pflichtbeitrage gezahlt sind. Wahrend die erste Alternative
durch Zeiten im Bundesgebiet und Zeiten im Herkunftsgebiet erfiillt werden kann, zahlen bei
der zweiten Alternative Zeiten im Herkunftsgebiet nicht mit.

(5)Zeitlicher Umfang der Beitragsnachzahlung (§ 206 Absatz 1 SGB VI)

Fur die nach Vollendung des 16. Lebensjahres liegenden Zeiten der versicherungsfreien
Beschaftigung oder Tatigkeit im Herkunftsgebiet kdnnen freiwillige Beitradge langstens bis
zum 1.1.1943 zurlck nachgezahlt werden, sofern diese Zeiten nicht bereits mit Beitragen
(beispielsweise aufgrund einer Kindererziehungszeit nach dem FRG) belegt sind.

Der Stichtag ,1.1.1943 resultiert aus der Intention des Gesetzgebers, das
Nachzahlungsrecht vorwiegend Personen einzuraumen, die bei Einfihrung des SGB VI zum
1.1.1992 ihr 65. Lebensjahr noch nicht vollendet und damit ihr Versicherungsleben noch
nicht abgeschlossen hatten. Ausgehend von dem Geburtsjahrgang 1927 und einer
Nachzahlungsberechtigung ab vollendetem 16. Lebensjahr ergibt sich somit ein
frihestmoglicher Nachzahlungsbeginn ab 1.1.1943.

(6) Antragsfrist

Das Gesetz hat keine Antragsfrist vorgegeben. Erst der Eintritt der Voraussetzungen nach
§ 7 Absatz 2 SGB VI beendet im Hinblick auf die Bestimmung in § 209 Absatz 1 Satz 1
Nummer 2 SGB VI im Einzelfall die Mdglichkeit der Nachzahlung von Beitragen.

(7)Zahlungsfrist
Eine Zahlungsfrist ist ebenfalls nicht vorgeschrieben. Sie ist daher vom Versicherungstrager

zu bestimmen. Im Normalfall werden die drei- bzw. sechsmonatigen Zahlungsfristen
(vergleiche Abschnitt 2.2.2) angemessen sein.
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Abbildung 13: Nachzahlung flir Geistliche und Ordensleute § 206 SGB VI)

Personenkreis Antragsfrist

* Geistliche u.s.w.,
« die als Vertriebene anerkannt sind

+ Ausiibung einer versicherungsfreien

Beschafti im Herkunftsland
e L Bei bindender Bewilligung einer Vollrente

* keine Aufnahme einer gleichartigen wegen Alters bis zum Ablauf des Monats,
Beschaftigung im Bundesgebiet in dem die Regelaltersgrenze erreicht wurde

* kein Anspruch auf Versorgung
+ Erfiillung der allgemeinen Wartezeit oder

24 Kalendermonate mit Pflichtbeitragen
nach Wohnsitznahme im Bundesgebiet

Nachzahlungszeitraum Zahlungsfrist

Zeit der versicherungsfreien Beschéftigung
im Herkunftsland, léngstens bis 01.01.1943
zuriick

Innerhalb angemessener Frist
(Inland 3 Monate, Ausland é Monate)

2.2.4 Nachzahlung fiir Ausbildungszeiten (§ 207 SGB VI)

(1)Allgemeines

Die Regelung ist im Zusammenhang mit der zunachst durch das Rentenreformgesetz (RRG)
1992 und ab 1.10.1996 durch das Wachstums- und Beschaftigungsférderungsgesetz (WFG)
vorgenommenen Begrenzung der Ausbildungsanrechnungszeiten von friher 13 auf
hdchstens drei Jahre zu sehen. Durch das Altersvermbgenserganzungsgesetz (AVmMEG) ist
ab 1.1.2002 die Anrechnung von Zeiten der schulischen Ausbildung wieder auf acht Jahre
verlangert worden. Fur die Nachzahlung nach § 207 SGB VI ist ohne Belang, dass nur drei
Jahre bewertet werden. Der rentenmindernde Einfluss von Lucken im Versicherungsverlauf
auf die Gesamtleistungsbewertung fiir beitragsfreie und beitragsgeminderte Zeiten durch
nicht mehr anrechenbare Ausbildungszeiten kann durch diese Nachzahlungsmdglichkeit
ausgeglichen werden.

(2)Berechtigter Personenkreis (§ 207 Absatz 1 SGB VI)

Berechtigt zur Nachzahlung sind

Versicherte (zum Versichertenbegriff sieche Abschnitt 2.2.2)

mit Zeiten eines Schul-, Fachschul- oder Hochschulbesuchs nach dem vollendeten
16. Lebensjahr,

wenn diese Zeiten nicht als Anrechnungszeiten nach § 58 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4
SGB VI berucksichtigt werden.
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Zeiten einer schulischen Ausbildung sind gemal § 58 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 SGB VI
nicht als Anrechnungszeiten bericksichtigungsfahig, wenn sie

- vor Vollendung des 17. Lebensjahres liegen
oder
- die Hochstdauer von insgesamt acht Jahren (96 Monaten) Uberschritten haben.

(3) Zeitlicher Umfang der Beitragsnachzahlung (§ 207 Absatz 1 SGB VI)

Freiwillige Beitrage kdnnen nachgezahlt werden fur Zeiten der schulischen Ausbildung

- vom vollendeten 16. bis zum vollendeten 17. Lebensjahr (ist der Monat der Vollendung
des 17. Lebensjahres als Anrechnungszeit zu bertcksichtigen, endet der
Nachzahlungszeitraum mit dem Vormonat)

oder
- die die Hochstdauer von acht Jahren Ubersteigen,
sofern diese Zeiten nicht bereits mit Beitragen belegt sind.

Bei Uberschreiten der Acht-Jahres-Grenze sind die zeitlich ndher liegenden Monate in eine
Beitragsnachzahlung einzubeziehen, denn nach den leistungsrechtlichen Bestimmungen des
§ 122 Absatz 3 SGB VI werden bei den Zeiten, die bis zu einer Hochstdauer zu
berlcksichtigen sind, die am weitesten zurtickliegenden Kalendermonate zunachst
berucksichtigt.

Anmerkung:

Hat sich ein Versicherter bis zur Vollendung des 17. Lebensjahres ausschlief3lich in
schulischer Ausbildung befunden und zahlt er fur die Zeit vom 16. bis zum 17. Lebensjahr
freiwillige Beitrdge nach, kann dies - insbesondere bei niedrigen Beitragen - durch die
Verlangerung des belegungsfahigen Gesamtzeitraumes und dem evtl. daraus resultierenden
niedrigeren Durchschnittswert an Entgeltpunkten, der im Rahmen der
Gesamtleistungsbewertung fir die Bewertung von beitragsfreien Zeiten zugeordnet wird, zu
einem unwirtschaftlichen Ergebnis fihren. Dies ist umso mehr der Fall, je mehr beitragsfreie
Zeiten vorhanden sind (siehe hierzu Studientext Nummer 21 “Rentenberechnung®).

Bei dieser Fallkonstellation sollte deshalb durch eine Probeberechnung Uberprift werden, ob
die Nachzahlung fiir den Versicherten zu einer angemessenen Rentensteigerung fihren
wirde und der Versicherte ggf. informiert werden.

(4)Antragsfrist (§ 207 Absatz 2 Satze 1 bis 3 SGB VI)

Der Antrag kann grundsatzlich nur bis zur Vollendung des 45. Lebensjahres gestellt werden.
(Die Regelung des § 207 Absatz 2 Satz 2 SGB VI ist durch Zeitablauf gegenstandslos
geworden.) Die altersmafige Begrenzung ist jedoch unerheblich bei Personen, die entweder

— aus einer versicherungsfreien Beschaftigung ausscheiden und nachversichert werden
oder

— eine versicherungsbefreite Beschaftigung (§ 6 SGB VI) aufgeben.

Der Nachzahlungsantrag kann dann innerhalb von sechs Monaten nach Durchfihrung der
Nachversicherung oder nach Wegfall der Befreiung gestellt werden.
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(5)Zahlungsfrist (§ 207 Absatz 2 Satz 4 SGB VI)

Die Trager der Rentenversicherung kdnnen Teilzahlungen bis zu einem Zeitraum von funf
Jahren zulassen, wenn der Versicherte dies beantragt.

Der Versicherte ist in dem Zulassungsbescheid darauf hinzuweisen, dass fir die Héhe der
jeweils zu zahlenden Beitrage und deren Bewertung der Zeitpunkt der tatsachlichen Zahlung
der Rate mafRRgebend ist. Auch tragt der Versicherte das Risiko, dass bei Eintritt eines
Leistungsfalls (Rente) nur die bis dahin bereits gezahlten Beitrage bei der Rentenfestsetzung
bertcksichtigt werden durfen.

(6)Erstattung von Nachzahlungsbeitragen (§ 207 Absatz 3 SGB VI)

Der Versicherte kann sich die Beitrage, die er fir die Zeiten einer schulischen Ausbildung
nachgezahlt hat, erstatten lassen, sofern diese Zeiten doch als Anrechnungszeiten zu
bewerten sind. Entgegen dem Gesetzeswortlaut ist der Begriff der Bewertung dabei nicht im
Sinne von § 74 Satz 3 SGB VIi. V. m. § 122 Absatz 3 SGB VI - hiernach werden von Zeiten
der schulischen Ausbildung i. S. von § 58 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 SGB VI lediglich die
Zeiten der Fachschulausbildung bewertet - zu verstehen, sondern weit im Sinne der
,Berucksichtigung“ von § 58 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 SGB VI auszulegen.
Erstattungsfahig sind damit auch Nachzahlungsbeitrage fiir das 4. bis 8. Jahr einer
schulischen Ausbildung, die als Anrechnungszeit zwar nicht bewertet (Schule, Hochschule),
aber zum Beispiel bei der Wartezeit von 35 Jahren oder im Rahmen der
Gesamtleistungsbewertung bertcksichtigt wird.

Erstattungsberechtigt sind so zum Beispiel Versicherte, die nach der bis 31.12.2001
geltenden Rechtslage Beitrage fiir das 4. bis 8. Jahr ihrer Schulausbildung nachgezahilt
haben.

Der Versicherte kann dabei selbst entscheiden, ob er das Recht auf Erstattung der
Nachzahlungsbeitrdge in Anspruch nimmt oder die Beitrage ,stehen Iasst“. Im Falle der
Erstattung gilt jedoch § 210 Absatz 5 SGB VI entsprechend, wonach bei Inanspruchnahme
einer Sach- oder Geldleistung nur die spater gezahlten Beitrage erstattet werden kénnen
(siehe auch Studientext Nummer 9 “Beitragserstattung®). Zu beachten ist aber, dass eine
Erstattung vor Beginn der Rente nicht zuldssig ist, da die Bertcksichtigung von
Anrechnungszeiten erst im Leistungsfall endgultig festgestellt werden kann.

Wird die Erstattung nicht beantragt, handelt es sich bei den nachgezahlten Beitragen fir den
entsprechenden Zeitraum um beitragsgeminderte Zeiten, die evtl. um einen Zuschlag zu
erhdhen sind.

Wegen der unterschiedlichen rentenrechtlichen Auswirkungen hat der
Rentenversicherungstrager den Versicherten daher im Rentenverfahren zu beraten, ob eine
Erstattung zum Beispiel hinsichtlich der Erflllung der Wartezeit oder der Rentenhéhe sinnvoll
ist.
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Abbildung 14: Nachzahlung fiir Ausbildungszeiten (§ 207 SGB VI)

Personenkreis Antragsfrist

Bis zur Vollendung des 45. Lebensjahres,

+ Versicherte spater nur innerhalb von 6 Monaten

* mit Zeiten der schulischen Ausbildung * nach Ausscheiden aus einer versicherungs-
nach Vollendung des 16. Lebensjahres, freien Beschaftigung mit Nachversicherung

» die keine Anrechnungszeit ist » nach Aufgabe einer versicherungshefreiten

Beschaftigung

Nachzahlungszeitraum Zahlungsfrist

Nicht mit Beitragen belegte schulische
Ausbildungszeit nach Yollendung des 16.
Lebensjahres, die

* bis zum vollendeten 17. Lebensjahr

+ wegen der zeitlichen Begrenzung
(§ 58 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 SGB VI)

keine Anrechnungszeiten sind

Auf Antrag Teilzahlungen bis zu einem
Zeitraum von 5 Jahren
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AUFGABEN ZUR SELBSTUBERPRUFUNG

25. Der deutsche Staatsangehorige Wolfgang W. war auf Veranlassung deutscher
Regierungsstellen vom 15.3.2020 bis 5.5.2023 bei der EU in Brussel beschaftigt.
Da er nur kurze Zeit dem Versorgungswerk der EG angehdrte, hat er bei seinem
Ausscheiden keinen Anspruch auf Versorgung erlangt. Seit 1.1.2024 ist er als
selbststandiger Unternehmensberater tatig.

Stellen Sie fest, ob dem Antrag auf Nachzahlung vom 11.1.2024 entsprochen
werden kann.

26. Xaver X. wurde nach dem Gesetz Uber die Entschadigung flr
StrafverfolgungsmaRnahmen (StrEG) eine Entschadigung fur eine
Strafverfolgungsmaflinahme von Juli 2016 bis September 2021 gewahrt. Die
Entscheidung Uber die Zubilligung der Entschadigung wurde im Mai 2023
rechtskraftig. Er beantragt im Januar 2024 die Nachzahlung von Beitragen gemaf
§ 205 SGB VI.

Wie ist Uber den Antrag zu entscheiden?

27. Der Vertriebene Yvor Y. (Vertriebenenausweis A), geboren am 17.9.1972, war im
Herkunftsland Rumanien nach seiner Schulausbildung vom 1.8.1988 bis 31.7.1991
als Mitglied des dortigen Franziskanerordens versicherungsfrei beschaftigt. Am
15.8.1991 siedelt er in die Bundesrepublik Deutschland Uber. Eine Anerkennung
der Zeit der Ordenstatigkeit nach dem FRG kann nicht erfolgen. Seit dem 1.1.1992
Ubt der Vertriebene eine entgeltliche Beschaftigung in einer Brauerei in Dortmund
aus. Im Marz 2024 beantragt Herr Y. die Nachzahlung von Beitragen nach § 206
SGB VI.

Stellen Sie fest, ob und gdfls. fur welchen Zeitraum dem Antrag auf Nachzahlung
entsprochen werden kann.

28. Der am 2.11.1980 geborene Versicherte Zacharias Z. hat nach Vollendung seines
16. Lebensjahres Ausbildungszeiten vom 2.11.1996 bis 31.5.2000
(Schulausbildung), vom 1.10.2001 bis 31.10.2003 (abgeschlossene
Fachschulausbildung) und vom 1.4.2004 bis 30.6.2008 (nicht abgeschlossene
Hochschulausbildung) zurtckgelegt.

Stellen Sie fest, fur welche Zeitraume eine Nachzahlung nach § 207 SGB VI in
Betracht kommit.

29. Der am 12.6.1988 geborene Achim A. hat bis zum 3.6.2005 die Realschule
besucht. Danach wurden bis zum Beginn seiner (versicherungspflichtigen) Lehrzeit
am 1.8.2006 keine rentenrechtlich relevanten Zeiten zurtickgelegt.

Fir welche Zeitraume durfen freiwillige Beitrage gemaf § 207 SGB VI nachgezahlt
werden?
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2.3 Berechtigung zur Nachzahlung nach den Sonderregelungen der §§ 282,
284 und 285 SGB VI

LERNZIEL

» Sie kénnen die Grundzlige der Berechtigung zur Beitragsnachzahlung nach den §§ 282
Absatz 1 und 3, 284 und 285 SGB VI erlautern. (Die Nachzahlungsoption nach § 282
Absatz 2 SGB VI war auf den 31.12.2015 befristet und wird deshalb hier nicht weiter
erlautert.)

Die Berechtigung zur Nachzahlung nach den Sonderregelungen besteht auch bei diesen
Personenkreisen nur, sofern die Grundvoraussetzungen fiir die Nachzahlung nach § 209
Absatz 1 SGB VI (siehe Abschnitt 2.1) erfullt sind.

2.3.1 Nachzahlung nach Erreichen der Regelaltersgrenze bei anzurechnenden oder
aufgehobenen Kindererziehungszeiten (§ 282 Absatz 1 SGB VI)

(1)Allgemeines

Nach § 7 Absatz 2 SGB VI in der Fassung bis 10.8.2010 konnten Personen, die
versicherungsfrei (Ausnahme: Geringfligig Beschaftigte) oder von der Versicherungspflicht
befreit waren, nur dann freiwillige Beitrage entrichten, wenn sie die allgemeine Wartezeit von
5 Jahren zur gesetzlichen Rentenversicherung erfullt hatten. Infolgedessen konnte
beispielsweise eine von der Versicherungspflicht befreite Arztin, die Mitglied einer
berufsstandischen Versorgungseinrichtung war und deren gesetzliches
Rentenversicherungskonto lediglich eine anrechenbare Kindererziehungszeit von 12 bzw. 36
Kalendermonaten auswies, keine laufenden freiwilligen Beitrage zur Erflllung der
allgemeinen Wartezeit entrichten.

Durch das ,Gesetz zur Anderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch, zur Errichtung einer
Versorgungsausgleichskasse und zur Anderung anderer Gesetze“ vom 15.7.2009 wurde
daher diesen Elternteilen erstmalig die Mdglichkeit eingeraumt, unter erleichterten
Voraussetzungen freiwillige Beitrage nachzuzahlen, um so die allgemeine Wartezeit zu
erfillen und einen Anspruch auf die Regelaltersrente zu erwerben. Die diesbezigliche
Nachzahlungsmaglichkeit war urspriinglich in § 208 SGB VI geregelt und zum 22.7.2009 in
Kraft getreten.

Mit dem ,Dritten Gesetz zur Anderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch und anderer
Gesetze* vom 5.8.2010 wurde § 7 Absatz 2 SGB VI alte Fassung aufgehoben, so dass
versicherungsfreie Personen sowie von der Versicherungspflicht befreite Personen nunmehr
fur Zeiten ab 1.8.2010 unter Erfillung der allgemeinen Voraussetzungen des § 7 Absatz 1
SGB VI (Vollendung des 16. Lebensjahres, Nichtbestehen von Versicherungspflicht,
Wohnsitz grundsatzlich in der Bundesrepublik Deutschland - vergleiche Abschnitt 1) laufende
freiwillige Beitrage entrichten kénnen.

Gleichzeitig wurde die bislang in § 208 angesiedelte Nachzahlungsmdglichkeit aufgehoben
und aus Vertrauensschutzgesichtspunkten fur vor dem 1.1.1955 geborene Elternteile als
Nachzahlungsmoglichkeit mit zeitlich begrenzter Wirkung in § 282 Absatz 1 SGB VI platziert.
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Durch das "Sechste Gesetz zur Anderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch und
anderer Gesetze" (6. SGB IV-AndG) vom 11.11.2016 wurde in § 282 Absatz 1 SGB VI
daruber hinaus Elternteilen ein Sondernachzahlungsrecht eingeraumt, die von § 286g Satz 1
Nummer 1 SGB VI erfasst werden.

Von § 286g Satz 1 Nummer 1 SGB VI erfasst werden Elternteile (in der Regel Beamte),
denen in der Zeit vom 22.7.2009 bis 30.6.2014 Kindererziehungszeiten fur vor dem 1.1.1992
geborene Kinder mit Bescheid vorgemerkt wurden, die nach der ab 1.7.2014 geltenden
Rechtslage jedoch nicht mehr zu berlcksichtigen sind, weil die Berlcksichtigung der
Kindererziehung in einer Versorgung nach beamtenrechtlichen Vorschriften oder
Grundsatzen oder entsprechenden kirchenrechtlichen Regelungen als im Verhaltnis zur
Rentenversicherung systembezogen annahernd gleichwertig gilt (§ 56 Absatz 4 Nummer 3,
2. Halbsatz in Verbindung mit § 149 Absatz 5 Satz 2 SGB VI).

Die Erganzung in § 282 Absatz 1 SGB VI durch das 6. SGB IV-AndG ermdglicht diesen
Elternteilen, anstelle einer Beitragserstattung nach § 286g SGB VI freiwillige Beitrage zur
Erflllung der allgemeinen Wartezeit (die sie nach der Aufhebung des Bescheides Uber die
Vormerkung der Kindererziehungszeiten regelmafiig nicht mehr durch eine laufende
freiwillige Beitragszahlung bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze erfullen kdnnen),
nachzuzahlen und damit einen Rentenanspruch zu realisieren.

Das Nachzahlungsrecht nach § 282 Absatz 1 SGB VI haben die von § 286g Satz 1 Nummer
1 SGB VI erfassten Elternteile aber auch dann, wenn fir sie keine Erstattung nach § 2869
SGB VI in Betracht kommt, weil sie bislang tUberhaupt keine laufenden freiwilligen Beitrage
gezahlt haben. Denn auch sie kdnnen nach der Aufhebung des Bescheides Uber die
Vormerkung der Kindererziehungszeiten die allgemeine Wartezeit regelmafig nicht mehr
durch eine laufende freiwillige Versicherung bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze
erreichen.

(2)Berechtigter Personenkreis (§ 282 Absatz 1 Satz 1 SGB VI)
Berechtigt zur Nachzahlung sind

- Elternteile (leibliche Eltern, Stiefeltern, Pflegeeltern sowie Adoptiveltern),
- die vor dem 1.1.1955 geboren sind und

- denen eine Kindererziehungszeit in der gesetzlichen Rentenversicherung nach §§ 56, 249
SGB VI anzurechnen ist (erste Alternative) oder bei denen eine Kindererziehungszeit in
der gesetzlichen Rentenversicherung vorgemerkt war, diese aber nach der ab 1.7.2014
geltenden Rechtslage wieder aberkannt wurde (zweite Alternative),

- wenn sie bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze die allgemeine Wartezeit noch nicht
erflllt haben und diese auch nicht nach § 50 Absatz 1 Satz 2 SGB VI als erfilllt gilt.
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Nachzahlungsberechtigt sind nur Elternteile mit anzurechnenden bzw. aufgehobenen
Kindererziehungszeiten, die vor dem 1.1.1955 geboren sind, also bei Inkrafttreten der
Nachzahlungsmoglichkeit im Jahre 2010 bereits 55 Jahre oder alter waren. Je nach
Geburtsjahrgang haben diese Elternteile namlich ggf. iberhaupt keine oder keine
hinreichende Mdoglichkeit mehr, die allgemeine Wartezeit bis zum Erreichen ihrer
Regelaltersgrenze durch die Zahlung laufender freiwilliger Beitrage nach § 7 SGB VI zu
erfillen. Diesen Elternteilen wird deshalb tber § 282 Absatz 1 SGB VI eine besondere
Nachzahlungsmaglichkeit zur Erfillung der allgemeinen Wartezeit eingeraumt. Kann die
allgemeine Wartezeit noch durch die laufende freiwillige Versicherung nach § 7 SGB VI
erfullt werden, hat der Versicherte die Wahl zwischen der laufenden freiwilligen Versicherung
und der Nachzahlung nach § 282 Absatz 1 SGB VI. Das ist beispielsweise bei einem
Versicherten des Geburtsjahrganges 1954 mit einem mdéglichen Rentenbeginn im Jahre
2020 der Fall, der durch Entrichtung laufender freiwilliger Beitrage die Wartezeit von 60
Monaten und damit den Anspruch auf die Regelaltersrente erwerben kdnnte.

Nach dem 31.12.1954 geborene Elternteile sind dagegen von dem Nachzahlungsrecht des
§ 282 Absatz 1 SGB VI ausgeschlossen, da sie bis zum Erreichen ihrer Regelaltersgrenze
auf jeden Fall ausreichend Zeit haben, die allgemeine Wartezeit durch eine laufende
freiwillige Beitragszahlung zu erflllen.

Im Ubrigen ist es gleichgiitig, ob die Anrechnung der (ggf. urspriinglich vorgemerkten)
Kindererziehungszeit beispielsweise aufgrund der iberwiegenden Erziehung des
Antragstellers oder durch die Abgabe einer Gbereinstimmenden Erklarung der Eltern
zugunsten des Antragstellers erfolgte (siehe Studientext Nummer 2 “Versicherungspflicht®).

Auch ist es nicht erforderlich, dass dem Antragsteller die Kindererziehungszeit in vollem
Umfang zugeordnet ist bzw. war. Das Nachzahlungsrecht besteht vielmehr bereits dann,
wenn das Rentenversicherungskonto einen Kalendermonat mit anrechenbarer
Kindererziehungszeit ausweist bzw. vor der Aufhebung auswies.

Die alleinige Zuordnung von Kinderberucksichtigungszeiten begrindet dagegen kein
Nachzahlungsrecht, da sich aus diesen Zeiten allein keine Rentenanwartschaften ergeben
bzw. ergeben hatten und eine Nachzahlungsberechtigung somit der Gesetzesintention,
Rentenanspriiche aufgrund der Kindererziehung oder einer urspriinglich vorgemerkten
Kindererziehung zahlbar zu machen, widersprechen wirde.

Obwohl durch die erste Nachzahlungsmadglichkeit des § 282 Absatz 1 SGB VI nach der
Gesetzesintention insbesondere bislang von der freiwilligen Versicherung ausgeschlossenen
versicherungsfreien oder von der Versicherungspflicht befreiten Personen die Realisierung
eines Rentenanspruchs ermdglicht werden soll, enthalt § 282 Absatz 1 SGB VI allerdings
keine diesbezlgliche Einschrankung. Das Nachzahlungsrecht steht somit auch allen
weiteren Personenkreisen (z. B. Selbstandigen) offen, sofern die tbrigen
Nachzahlungsvoraussetzungen erfiillt sind.

2. Nachzahlung von freiwilligen Beitragen


javascript:top.xtention.action(self,'SIGNATURE=vge.006&ID=p7&TARGET=_popup',%20false)

Freiwillige Versicherung und Nachzahlung 53/72

(3)Zeitlicher Umfang der Beitragsnachzahlung (§ 282 Absatz 1 Satz 1 und 2 SGB VI)

Freiwillige Beitrage kénnen fiir so viele Monate nachgezahlt werden, wie zur Erfiillung der
allgemeinen Wartezeit noch erforderlich sind. Wurden zusatzliche Wartezeitmonate aus
einem Versorgungsausgleich nach § 52 Absatz 1 SGB VI oder aus einer
Pauschalbeitragszahlung aufgrund geringfiigig entlohnter Beschaftigung nach §§ 52 Absatz
2, 244a SGB VI erworben, so sind diese zu berlcksichtigen, d. h. die Anzahl der
Nachzahlungsbeitrage ist entsprechend zu vermindern.

Belegungsfahig sind nur Monate, die nach Vollendung des 16. Lebensjahres liegen und noch
nicht mit Beitragen belegt sind. Monate, fiir die Pauschalbeitrage aufgrund einer geringfligig
entlohnten Beschaftigung entrichtet wurden, gelten im Rahmen des § 282 SGB VI als belegt.
Dies gilt auch fiir eine Ehezeit/Lebenspartnerschaftszeit, sofern zusatzliche Wartezeitmonate
aus einem Versorgungsausgleich zu berticksichtigen sind.

Die Nachzahlung selbst ist im ,Krebsgang“ vorzunehmen: Die Nachzahlungsbeitrage
werden ausgehend vom Monat der Antragstellung rickwarts Monat fur Monat zugeordnet.
Auszunehmen sind dabei Monate, die bereits mit rentenrechtlichen Zeiten belegt sind oder
die als belegt gelten.

(4) Antragsfrist

Das Gesetz hat keine Antragsfrist vorgegeben. Der Antrag kann daher auch noch nach
Erreichen der Regelaltersgrenze gestellt werden.

Eine Entscheidung tber den Antrag nach § 282 Absatz 1 SGB VI kann grundsatzlich erst
zum Zeitpunkt des Erreichens der Regelaltersgrenze getroffen werden. Gleichwohl wird im
Interesse des Versicherten ein Antrag auf Nachzahlung bereits innerhalb von sechs Monaten
vor Erreichen der Regelaltersgrenze zugelassen. Bei friher gestellten
Nachzahlungsantragen ware dagegen nicht mit hinreichender Sicherheit abzusehen, ob die
Wartezeit bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze evtl. noch erflllt wird (beispielsweise
infolge der Zahlung laufender freiwilliger Beitrage oder auch aufgrund eines
Versorgungsausgleichs oder zwischenzeitlich eingetretener Rechtsanderungen).

(5)Zahlungsfrist

Eine Zahlungsfrist ist ebenfalls nicht vorgeschrieben. Sie ist daher vom Versicherungstrager
zu bestimmen. Im Regelfall werden die drei- bzw. sechsmonatigen Zahlungsfristen
(vergleiche Abschnitt 2.2.2) angemessen sein.

(6) Erstattung von Nachzahlungsbeitragen

Werden nach der Nachzahlung der Beitrage weitere - auf die allgemeine Wartezeit
anrechenbare - Zeiten festgestellt, aufgrund derer die nachgezahlten Beitrage nicht oder
teilweise nicht erforderlich waren, ist eine Erstattung der Gber den nach § 282 Absatz 1 SGB
VI zulassigen Umfang gezahlten Beitrage nur auf ausdricklichen Antrag des Versicherten
vorzunehmen. Eine Erstattung von Amts wegen erfolgt dagegen nicht.
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Abbildung 15: Nachzahlung nach Erreichen der Regelaltersgrenze bei anzurechnenden oder
aufgehobenen Kindererziehungszeiten (§ 282 Absatz 1 SGB VI)

Personenkreis Antragsfrist

« Elternteile,
+ die vor dem 01.01.1955 geboren sind

* mit anrechenbaren oder aufgehobenen Frithestens 6 Monate vor Erreichen der
Zeiten der Kindererziehung Regelaltersgrenze

+ sofern die allgemeine Wartezeit bis zum
Erreichen der Regelaltersgrenze nicht
erfiillt ist

Nachzahlungszeitraum Zahlungsfrist

Nicht mit Beitrdgen belegte Monate nach

Vollendung des 16. Lebensjahres, die zur Innerhalb angemessener Frist
Erfiillung der allgemeinen Wartezeit noch (Inland 3 Monate, Ausland é Monate)
erforderlich sind

2.3.2 Nachzahlung nach Erreichen der Regelaltersgrenze fiir auf Dauer
beurlaubte Berufssoldaten und Beamte der Bundeswehr (§ 282
Absatz 3 SGB VI)

(1)Allgemeines

Mit der Neuausrichtung der Bundeswehr im Jahre 2012 war insbesondere auch eine
Verringerung und Verjingung des Personalbestandes der Bundeswehr verbunden. Um
einen zugigen und sozialvertraglichen Abbau des Personaliberhangs zu erreichen, wurden
durch das Bundeswehrreform-Begleitgesetz vom 21.7.2012 Anreize geschaffen, den Dienst
als Berufssoldat oder als Beamter im zivilen Bereich der Bundeswehr freiwillig vorzeitig zu
beenden. So sieht § 1 Absatz 4 des Streitkraftepersonalstruktur-Anpassungsgesetzes sowie
§ 3 Absatz 2 des Bundeswehrbeamtinnen- und Bundeswehrbeamten-
Ausgliederungsgesetzes bis zum 31.12.2017 die Moéglichkeit zur grundsatzlich dauerhaften,
unbezahlten Beurlaubung bis zum Eintritt in den Ruhestand vor. Hierdurch soll den
Strukturbetroffenen bis zum Eintritt in den Ruhestand ein Berufswechsel in eine auf Dauer
ausgerichtete andere Tatigkeit auRerhalb des 6&ffentlichen Dienstes oder als Tarifbeschaftigte
(nicht Beamte) im 6ffentlichen Dienst ermdglicht werden. Da die Zeit dieser dauerhaften
Beurlaubung nicht ruhegehaltfahig ist, zahlt der Bund - sofern keine
Rentenversicherungspflicht vorliegt - bis zum Erreichen der jeweils maf3gebenden
Altersgrenze in der Soldaten- bzw. Beamtenversorgung laufende freiwillige Beitrage zur
gesetzlichen Rentenversicherung, langstens jedoch bis zur Erflllung der allgemeinen
Wartezeit (vergleiche z. B. § 1 Absatz 5 des Streitkraftepersonalstruktur-
Anpassungsgesetzes).
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Sollte gleichwohl die allgemeine Wartezeit nicht mehr erfillt werden kénnen, ist fir Falle
dieser Art aufgrund des Bundeswehrreform-Begleitgesetzes in § 282 Absatz 3 SGB VI ein
Nachzahlungsrecht eingerdumt worden, um den Betroffenen eine zusatzliche
Altersabsicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung zu erméglichen. Die
nachzuzahlenden Beitrage werden dabei ebenfalls vom Bund gezahlt.

Die Héhe der laufenden freiwilligen Beitrdge sowie der Nachzahlungsbeitrage orientiert sich
an der Hohe der Beziuge im letzten Kalendermonat vor der Beurlaubung. Die Betroffenen
konnen dariber hinaus die freiwilligen Beitrage sowie die Nachzahlungsbeitrage bis zum
Hochstbeitrag auf Grundlage der Beitragsbemessungsgrenze in der Rentenversicherung
aufstocken. Diese Aufstockung hat in der Art zu erfolgen, dass dem Bund die
entsprechenden Beitrage von den Beurlaubten zur Verfligung gestellt werden und der Bund
dann die aufgestockten freiwilligen Beitrage bzw. die aufgestockten Nachzahlungsbeitrage
insgesamt an den Rentenversicherungstrager zahlt.

(2)Berechtigter Personenkreis (§ 282 Absatz 3 Satz 1 SGB VI)
Berechtigt zur Nachzahlung sind
- Versicherte,

- die nach § 1 Absatz 4 des Streitkraftepersonalstruktur-Anpassungsgesetzes oder nach
§ 3 Absatz 2 des Bundeswehrbeamtinnen- und Bundeswehrbeamten-
Ausgliederungsgesetzes beurlaubt worden sind und

- bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze die allgemeine Wartezeit nicht erflllt haben,

- wenn zwischen der Beurlaubung und der maRgebenden gesetzlichen oder besonderen
Altersgrenze weniger als 60 Kalendermonate liegen.

Zur Nachzahlung berechtigt sind nur Versicherte (zum Versichertenbegriff sieche Abschnitt
2.2.2). In den Fallen, in denen z. B. nach § 1 Absatz 5 des Streitkraftepersonalstruktur-
Anpassungsgesetzes wahrend der dauerhaften Beurlaubung freiwillige Beitrdage vom Bund
gezahlt worden sind, liegt regelmaRig die geforderte Versicherteneigenschaft vor. Gleiches
gilt, wenn der Bund keine laufenden freiwilligen Beitrdge gezahlt hat, weil wahrend der
Beurlaubung eine die freiwillige Versicherung ausschlieRende Versicherungspflicht in der
gesetzlichen Rentenversicherung bestanden hat. Sollte im Einzelfall dennoch kein
Versicherungsstatus vorliegen, bestiinde eigentlich keine Nachzahlungsberechtigung. Die
Versicherteneigenschaft kénnte allerdings - sofern die Voraussetzungen des § 7 Absatz 1
SGB VI vorliegen - durch die Zahlung eines laufenden freiwilligen Beitrags erworben werden.
AnschlieRend bestiinde dann auch eine Nachzahlungsberechtigung nach § 282 Absatz 3
SGB VI. Da dieses doch recht umstandliche Verfahren auf Unverstandnis bei den
betroffenen Personen stolien wiirde, haben die Rentenversicherungstrager beschlossen, die
Nachzahlungsberechtigung unabhangig von einer bereits vorliegenden
Versicherteneigenschaft zuzulassen. Die Antragsteller sind jedoch im Zulassungsbescheid
darauf hinzuweisen, dass von den eingehenden Nachzahlungsbeitragen ein Monatsbeitrag -
unter Beachtung der Zahlungsfrist des § 197 Absatz 2 SGB VI - als laufender freiwilliger
Beitrag zur Begriindung der Versicherteneigenschaft verwendet wird.

2. Nachzahlung von freiwilligen Beitragen
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Nachzahlungsberechtigt sind dabei Versicherte, die nach § 1 Absatz 4 des
Streitkraftepersonalstruktur-Anpassungsgesetzes oder nach § 3 Absatz 2 des
Bundeswehrbeamtinnen- und Bundeswehrbeamten-Ausgliederungsgesetzes bis zum Beginn
des Ruhestandes unbezahlt beurlaubt worden sind, sofern es sich um eine dauerhafte
Beurlaubung handelt, die - im Gegensatz zu einer kurzfristigen Beurlaubung - nicht
ruhegehaltfahig ist.

Weitere Voraussetzung ist, dass bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze die allgemeine
Wartezeit (unter Berlicksichtigung der ggf. vom Bund bereits gezahlten laufenden freiwilligen
Beitrage) nicht erfillt ist und auch nicht nach § 50 Absatz 1 Satz 2 SGB VI als erfilllt gilt.

Des Weiteren missen zwischen der Beurlaubung und der maRgebenden gesetzlichen oder
bei diesem Personenkreis ggf. zu beachtenden dienstgrad-/laufbahnabhangigen besonderen
Altersgrenze weniger als 60 Kalendermonate liegen.

Eine Nachzahlungsberechtigung wird insofern nur in den Fallen gegeben sein, in denen die
Beurlaubung relativ kurz vor der Versetzung in den Ruhestand in Anspruch genommen wird.

(3)Zeitlicher Umfang der Beitragsnachzahlung (§ 282 Absatz 3 Satz 1 und 2 SGB VI)

Freiwillige Beitrage kénnen fur so viele Monate nachgezahlt werden, wie zur Erfullung der
allgemeinen Wartezeit noch erforderlich sind. Wurden zusatzliche Wartezeitmonate aus
einem Versorgungsausgleich nach § 52 Absatz 1 SGB VI oder aus einer
Pauschalbeitragszahlung aufgrund geringfiigig entlohnter Beschaftigung nach §§ 52 Absatz
2, 244a SGB VI erworben, so sind diese zu berlcksichtigen, d. h. die Anzahl der
Nachzahlungsbeitrage ist entsprechend zu vermindern.

Belegungsfahig sind nur Monate, die nach Vollendung des 16. Lebensjahres liegen und noch
nicht mit Beitragen belegt sind. Monate, fur die Pauschalbeitrage aufgrund einer geringfugig
entlohnten Beschaftigung entrichtet wurden, gelten im Rahmen des § 282 SGB VI als belegt.
Dies gilt auch fiir eine Ehezeit/Lebenspartnerschaftszeit, sofern zusatzliche Wartezeitmonate
aus einem Versorgungsausgleich zu bertcksichtigen sind.

Die Nachzahlung selbst ist im ,Krebsgang“ vorzunehmen: Die Nachzahlungsbeitrage werden
ausgehend vom Monat der Antragstellung rickwarts Monat fiir Monat zugeordnet.
Auszunehmen sind dabei Monate, die bereits mit rentenrechtlichen Zeiten belegt sind oder
die als belegt gelten.

(4)Antragsfrist

Das Gesetz hat keine Antragsfrist vorgegeben. Da die entsprechenden Antrage auf
Beurlaubung jedoch nur bis zum 31.12.2017 gestellt werden konnten, dirften nach
derzeitiger Rechtslage ab dem 01.01.2023 (= Ablauf von 60 Kalendermonaten) keine
Nachzahlungsantrage mehr eingehen.

Der Antrag kann auch noch nach Erreichen der Regelaltersgrenze gestellt werden.

Eine Entscheidung tber den Antrag nach § 282 Absatz 3 SGB VI kann grundsatzlich erst
zum Zeitpunkt des Erreichens der Regelaltersgrenze getroffen werden. Gleichwohl wird im
Interesse des Versicherten ein Antrag auf Nachzahlung bereits innerhalb von sechs Monaten
vor Erreichen der Regelaltersgrenze zugelassen. Bei friiher gestellten
Nachzahlungsantragen ware dagegen nicht mit hinreichender Sicherheit abzusehen, ob die
Wartezeit bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze evtl. noch erfullt wird (beispielsweise
aufgrund eines Versorgungsausgleichs oder zwischenzeitlich eingetretener
Rechtsanderungen).
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(5)Zahlungsfrist

Eine Zahlungsfrist ist nicht vorgeschrieben. Sie ist daher vom Versicherungstrager zu
bestimmen. Im Regelfall werden die drei- bzw. sechsmonatigen Zahlungsfristen (vergleiche
Abschnitt 2.2.2) angemessen sein.

(6) Erstattung von Nachzahlungsbeitragen

Werden nach der Nachzahlung der Beitrage weitere - auf die allgemeine Wartezeit
anrechenbare - Zeiten festgestellt, aufgrund derer die nachgezahlten Beitrage nicht oder
teilweise nicht erforderlich waren, ist eine Erstattung der Gber den nach § 282 Absatz 3 SGB
VI zulassigen Umfang gezahlten Beitrage nur auf ausdricklichen Antrag des Versicherten
vorzunehmen. Eine Erstattung von Amts wegen erfolgt dagegen nicht.

Abbildung 16: Nachzahlung nach Erreichen der Regelaltersgrenze fir auf Dauer beurlaubte
Berufssoldaten und Beamte der Bundeswehr (§ 282 Absatz 3 SGB VI)

Personenkreis Antragsfrist

* Versicherte, die nach § 1 Abs. 4 des Streit-
kraftepersonalstruktur-Anpassungsgesetzes
oder nach § 3 Abs. 2 des Bundeswehrbeam-
tinnen- und Bundeswehrbeamten-
Ausgliederungsgesetzes beurlaubt sind und Friihestens 6 Monate vor Erreichen der

« bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze die Regelaltersgrenze
allgemeine Wartezeit nicht erfiillt haben,

+ wenn zwischen der Beurlaubung und der
maflgebenden gesetzlichen oder besonderen
Altersgrenze weniger als 60 Kalendermonate

liegen
Nachzahlungszeitraum Zahlungsfrist
Nicht mit Beitragen belegte Monate nach .
Vollendung des 16. Lebensjahres, die zur Innerhalb angemessener Frist

Erfiillung der allgemeinen Wartezeit noch (Inland 3 Monate, Ausland 6 Monate)
erforderlich sind

2.3.3 Nachzahlung fiir Vertriebene, Fliichtlinge und Evakuierte
(§ 284 SGB VI)

(1)Allgemeines

Es handelt sich um eine Nachzahlungsmdglichkeit fur Vertriebene, Fluchtlinge und
Evakuierte, die friiher eine selbstandige Tatigkeit ausgelbt haben und im Herkunftsland nicht
rentenversichert waren. Durch die Beitragsnachzahlung soll ihnen erméglicht werden, sich in
der Bundesrepublik Deutschland eine ausreichende soziale Sicherung in der gesetzlichen
Rentenversicherung aufzubauen.
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(2)Berechtigter Personenkreis (§ 284 Satz 1 SGB V)
Berechtigt zur Nachzahlung sind

- Personen, die zum Personenkreis im Sinne der §§ 1 bis 4 des
Bundesvertriebenengesetzes (BVFG) und des § 1 des Bundesevakuiertengesetzes
(BEvG) in der Fassung bis 30.6.1990 gehoren. Dies sind insbesondere Vertriebene,
Heimatvertriebene, Spataussiedler, DDR-Flichtlinge wie auch DDR-Flichtlingen
gleichgestellte Personen und Evakuierte, die

- vor der Vertreibung, der Flucht, der Spataussiedlung oder der Evakuierung selbstandig
tatig waren und

- binnen drei Jahren nach der Vertreibung, der Flucht, der Spataussiedlung oder der
Evakuierung oder nach Beendigung einer Ersatzzeit wegen Vertreibung, Umsiedlung,
Aussiedlung oder Flucht einen Pflichtbeitrag gezahlt haben.

Die Zugehorigkeit zu den begunstigten Personenkreisen wird durch die
Vertriebenenausweise A und B (Heimatvertriebene und Vertriebene), die
Spataussiedlerbescheinigung nach § 15 BVFG, den Flichtlingsausweis C oder einen
C-Vermerk in einem Vertriebenenausweis (DDR-Flichtlinge oder gleichgestellte Personen)
oder einen Registrierschein (Evakuierte) nachgewiesen.

Die Berechtigung zur Nachzahlung setzt neben der Zugehorigkeit zu einem der beglnstigten
Personenkreise voraus, dass unmittelbar vor der Vertreibung, Flucht, Spataussiedlung oder
Evakuierung eine selbstandige Erwerbstatigkeit ausgeubt worden ist. Zum Begriff der
"Selbstandigkeit" wird auf den Studientext Nummer 4 verwiesen.

Zwischen dem Verlust der selbstandigen Tatigkeit und der Vertreibung, Flucht,
Spataussiedlung oder Evakuierung muss ein ursachlicher Zusammenhang bestehen. Wer
seine selbststandige Tatigkeit freiwillig oder aus wirtschaftlichen und damit nicht aus
vertreibungsbedingten Grinden aufgegeben hat, ist daher nicht zur Nachzahlung berechtigt.

Ein Ruhen des Betriebes auf Grund von Wehr- bzw. Kriegsdienst, Notdienst,
Dienstverpflichtung oder die Schliefung des Betriebes aus kriegsbedingten Grinden ist
dagegen ohne Bedeutung. Das Gleiche gilt fir den Verlust der Selbstandigkeit auf Grund
von MaRRnahmen, die nach rechtsstaatlichen Grundsatzen nicht zu vertreten sind, zum
Beispiel Enteignung.

Bei mehrfacher Vertreibung, Flucht oder Evakuierung gentigt es, wenn der Betroffene vor
einer Vertreibung, Flucht oder Evakuierung selbstandig tatig war.

(3)Versicherungsrechtliche Voraussetzung

Die berechtigten Personen mussen binnen drei Jahren nach der Vertreibung, Flucht,
Spéataussiedlung oder Evakuierung einen Pflichtbeitrag gezahlt haben, das heil3t am Beitrag
finanziell beteiligt gewesen sein.

Es kommen unter anderem in Betracht
— Pflichtbeitrage auf Grund einer abhangigen Beschaftigung,
— Pflichtbeitrage auf Grund einer versicherungspflichtigen selbstandigen Tatigkeit,

— Pflichtbeitrage nach § 247 Absatz 1 SGB VI (Beitrage fur Anrechnungszeiten vor 1992 mit
Beitragsanteil des Versicherten) sowie

— Beitragszeiten nach § 15 FRG, soweit sie auf einer Pflichtbeitragszeit im Herkunftsland
beruhen.
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Bei der Zeitspanne "binnen drei Jahren" handelt es sich um eine Ausschlussfrist, sodass nur
solche Personen begiinstigt sind, die sich nach der Vertreibung, Flucht, Spataussiedlung
oder Evakuierung innerhalb dieser Zeit als Pflichtversicherte der gesetzlichen
Rentenversicherung angeschlossen haben. Bei Kriegsgefangenen oder Internierten beginnt
die Drei-Jahres-Frist jedoch erst mit der Entlassung aus der Gefangenschaft oder
Internierung oder der Beendigung der sich daran unmittelbar anschlieRenden Krankheit oder
unverschuldeten Arbeitslosigkeit, soweit sich wegen einer anzurechnenden Ersatzzeit nach §
250 Absatz 1 Nummer 6 SGB VI kein spaterer Zeitpunkt ergibt.

(4)Ausschluss vom Nachzahlungsrecht (§ 284 Satz 2 SGB VI)
Nach bindender Bewilligung einer Vollrente wegen Alters ist eine Nachzahlung nicht mehr
zulassig, wenn der Monat abgelaufen ist, in dem die Regelaltersgrenze erreicht wurde.

(5)Zeitlicher Umfang der Beitragsnachzahlung (§ 284 Satz 1 SGB VI)

Die Nachzahlung ist grundsatzlich fir alle Zeiten zwischen der Vollendung des 16.
Lebensjahres und vor dem Erreichen der Regelaltersgrenze moéglich, sofern diese nicht
bereits mit Beitrdgen (beispielsweise nach dem FRG) belegt sind, langstens jedoch bis zum
1.1.1924 zurtck.

Die Nachzahlung ist somit nicht auf die Zeiten der friiheren selbstandigen Tatigkeit
beschrankt.

Auch kénnen dem Gesetzeswortlaut nach Zeiten, die nach der Vertreibung liegen, mit
Nachzahlungsbeitrédgen belegt werden. Die sozialpolitische Zielsetzung dieser
Nachzahlungsmoglichkeit gebietet es jedoch, die berechtigten Personen nicht besser zu
stellen als einheimische Versicherte. Aus diesem Grund sind Zeiten, fur die eine laufende
freiwillige Beitragsentrichtung nach Bundesrecht mdglich gewesen ware, aus dem
Nachzahlungszeitraum auszuklammern.

Da eine freiwillige Versicherung nach den Vorschriften des Angestelltenversicherungs-
Neuregelungsgesetzes (AnVNG) bzw. Arbeiterrentenversicherungs-Neuregelungsgesetzes
(ArVNG) ab 1.1.1957 grundsatzlich mdglich wurde, ist das Nachzahlungsrecht fur Personen,
die vor diesem Zeitpunkt zugezogen sind, somit auf den 31.12.1956 beschrankt. Bei einem
Zuzug nach 31.12.1956 ist der Nachzahlungszeitraum auf den Zeitpunkt des Zuzugs zu
begrenzen.

(6) Antrags- und Zahlungsfrist

Das Gesetz hat keine Antragsfrist vorgegeben. Erst der Eintritt der Voraussetzungen nach
§ 7 Absatz 2 SGB VI beendet im Einzelfall die Moglichkeit der Nachzahlung von Beitragen.

Eine Zahlungsfrist ist im Gesetz ebenfalls nicht genannt. Sie ist daher von den
Rentenversicherungstragern im Zulassungsbescheid zu bestimmen (vergleiche
Ausfuhrungen in Abschnitt 2.2.2).
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Abbildung 17: Nachzahlung flr Vertriebene, Flichtlinge, Spataussiedler und Evakuierte
(§ 284 SGB VI)

Personenkreis Nachzahlungszeitraum

» Vertriebene, Fliichtlinge, Spataussiedler

und Evakuierte, P T Eal -
» die im Herkunftsland selbstiandig tatig waren icht mit Beitragen belegte Zeiten

und ¢ ab vollendetem 16. Lebensjahr, friihestens

« binnen 3 Jahren nach der Vertreibung, ab01.01:192

Flucht, Evakuierung oder Beendigung einer * bisvor Erreichen der Regelaltersgrenze,
Ersatzzeit gemaR § 250 Abs. 1 Nr. 6 SGB VI langstens bis zum Zuzug (bei Vertreibung vor

» sofern nach bindender Bewilligung einer
Vollrente wegen Alters der Monat, in dem
die Regelaltersgrenze erreicht wurde,
noch nicht abgelaufen ist

Antrags-/Zahlungsfrist

Innerhalb angemessener Frist
(Inland 3 Monate, Ausland é Monate)

2.3.4 Nachzahlung bei Nachversicherung (§ 285 SGB VI)
(1)Allgemeines

Durch das Haushaltsbegleitgesetz 1984 wurden die Voraussetzungen fir eine
Rentengewahrung wegen verminderter Erwerbsfahigkeit in der Art verscharft, dass seit
1.1.1984 die Zubilligung einer solchen Rente davon abhangig ist, dass der Versicherte in den
letzten 5 Jahren vor Eintritt des Leistungsfalles 3 Jahre mit Pflichtbeitragszeiten nachweisen
kann. Gleichzeitig wurde mit § 241 Absatz 2 SGB VI eine Ubergangsregelung geschaffen,
wonach Versicherte den Anspruch auf diese Rente auch dann geltend machen kénnen,
wenn sie die allgemeine Wartezeit bis 31.12.1983 erfullt haben und jeder Kalendermonat in
der Zeit vom 1.1.1984 bis zum Kalendermonat vor Eintritt des Leistungsfalles mit einer
Anwartschaftserhaltungszeit (zum Beispiel Pflicht- oder freiwillige Beitragszeit) belegt ist.

Die hieran anknipfende Nachzahlungsberechtigung des § 285 SGB VI will Personen, die
aufgrund einer Nachversicherung die allgemeine Wartezeit vor 1984 erflillen, die Moglichkeit
geben, Licken im Nachversicherungszeitraum (beispielsweise infolge einer Beurlaubung
vom Dienst ohne Weiterzahlung der Bezlige) zu schlief3en, um dadurch nachtraglich die
Aufrechterhaltung der Anwartschaft auf eine Rente wegen verminderter Erwerbsfahigkeit
nach dem Ubergangsrecht sicherzustellen.

(2)Berechtigter Personenkreis (§ 285 Satz 1 SGB V)

Berechtigt zur Nachzahlung sind Personen,

— deren Nachversicherung nach dem 31.12.1983 durchgefiihrt worden ist oder die als
nachversichert gelten (fiktive Nachversicherung) und die

— auf Grund dieser Nachversicherung die allgemeine Wartezeit von finf Jahren vor dem
1.1.1984 erfiillen.
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Nahere Einzelheiten zur Nachversicherung sind im Studientext Nummer 7
"Nachversicherung" enthalten.

(3)Ausschluss vom Nachzahlungsrecht

Eine Nachzahlung von Beitragen ist ausgeschlossen, wenn

— die Nachversicherung bereits vor dem 1.1.1984

oder aber

— ausschliel3lich fur Zeiten nach dem 31.12.1983 durchgefuhrt worden ist.

Ein Nachzahlungsausschluss ist ebenfalls dann gegeben, wenn die allgemeine Wartezeit
auch ohne die Nachversicherung bereits vor dem 1.1.1984 erfilllt ist.

Diese Ausschlussgrunde hangen eng mit dem Ziel dieser Nachzahlungsmaglichkeit
zusammen. Bei Nachversicherungen, die vor dem 1.1.1984 durchgefuhrt worden sind, hatten
die Betroffenen die Mdéglichkeit, bereits vom 1.1.1984 an laufend freiwillige Beitrage zu
zahlen und so ihre Anwartschaft auf eine Rente wegen verminderter Erwerbsfahigkeit zu
erhalten. Bei Personen, die zwar fUr Zeiten vor dem 1.1.1984 nachversichert werden, aber
gleichwohl die allgemeine Wartezeit vor 1984 nicht erfiillen, kann die Anwartschaft trotz einer
lickenlosen Belegung ab 1.1.1984 nicht mit freiwilligen Beitrdgen aufrechterhalten werden.
Fir diese Versicherten ist eine Nachzahlung ebenfalls ausgeschlossen.

(4)Zeitlicher Umfang der Beitragsnachzahlung (§ 285 Satz 1 SGB VI)

Entsprechend der Zielsetzung des Gesetzes ist die Nachzahlung grundsatzlich zulassig fur
Zeiten ab 1.1.1984 bis zum Zeitpunkt der Durchflihrung der Nachversicherung, sofern diese
nicht bereits mit Beitragen belegt sind. Auszunehmen vom Nachzahlungszeitraum sind
allerdings Zeiten, fur die der Versicherte im Antragszeitpunkt noch laufende freiwillige
Beitrage im Rahmen des § 197 Absatz 2 SGB VI entrichten kann.

Als Durchfihrung der Nachversicherung ist entweder der Erhalt der
Nachversicherungsbescheinigung oder des Versicherungsverlaufes anzusehen.

Entgegen dem Gesetzeszweck ist es im Ubrigen nicht erforderlich, dass der Versicherte
auch tatsachlich fiir jeden belegungsfahigen Kalendermonat freiwillige Beitrage zur
Aufrechterhaltung der Anwartschaft auf eine Rente wegen verminderter Erwerbsfahigkeit
nachzahlt. Der Versicherte kann auch hier die Anzahl seiner freiwilligen Beitrage selbst
bestimmen.

(5)Antragsfrist (§ 285 Satz 2 SGB VI)

Der Antrag auf Nachzahlung kann nur innerhalb von sechs Monaten nach Durchflhrung
der Nachversicherung (= Erhalt der Nachversicherungsbescheinigung oder des ersten
Versicherungsverlaufes iber die Nachversicherung) gestellt werden.

(6)Zahlungsfrist (§ 285 Satz 4 SGB VI)

Die Beitrage sind spatestens sechs Monate nach Eintritt der Bindungswirkung des
Nachzahlungsbescheides zu entrichten; andernfalls erlischt das Nachzahlungsrecht.

(7) Auswirkungen einer Nachzahlung auf einen Rentenbezug (§ 285 Satz 3 SGB VI)

Die Erfullung der Voraussetzungen flir den Bezug einer Rente innerhalb der Antragsfrist
steht der Nachzahlung nicht entgegen. Durch diese Bestimmung ist es moéglich, die
versicherungsrechtlichen Voraussetzungen fiir eine Rente wegen verminderter
Erwerbsfahigkeit auch rlickwirkend bei bereits eingetretener Erwerbsminderung zu erfiillen
und damit den Rentenanspruch zu begriinden (und zu erhéhen).
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Abbildung 18: Nachzahlung bei Nachversicherung (§ 285 SGB VI)

Personenkreis Antragsfrist

Personen, die

» (nach dem 31.12.1983) nachversichert worden

andlid Innerhalb von 6 Monaten nach Durchfiihrung

der Nachversicherung
+ durch die Nachversicherung die allgemeine

Wartezeit vor dem 01.01.1984 erfiillen

Nachzahlungszeitraum Zahlungsfrist

Nicht mit Beitragen belegte Zeiten
« ab01.01.1984

+ bis zur Durchfiihrung der Nachversicherung,
sofern nicht noch laufende freiwillige
Beitrage nach § 197 Abs. 2 SGB VI entrichtet
werden konnen

6 Monate nach Eintritt der Bindungswirkung
des Nachzahlungsbescheides

24 Rentenrechtliche Bewertung der nachgezahlten Beitrage

Flr nachgezahlte Beitrage werden Entgeltpunkte ermittelt, indem die
Beitragsbemessungsgrundlage (§ 161 Absatz 2 SGB VI) durch das durchschnittliche
Bruttoarbeitsentgelt des Jahres geteilt wird, in dem die Beitrage gezahlt worden sind bzw. die
Nachzahlung beantragt wurde (§ 70 Absatz 5 SGB VI fiir Nachzahlungen nach den §§ 204
bis 207 SGB VI, § 256 Absatz 6 Satz 2 SGB VI flir Nachzahlungen gemaf §§ 282, 284 und
285 SGB VI). Dieses so genannte "In-Zeitraum-Prinzip" bedeutet, dass nachgezahlte
Beitrage unabhangig davon, fir welche Jahre sie nachgezahlt werden, die gleiche Rendite
wie eine laufende freiwillige Beitragszahlung erbringen.

25 Zustandiger Versicherungstrager

Antrage auf Nachzahlung von Beitragen sind bei dem nach §§ 126 ff. SGB VI zustandigen
Versicherungstrager einzureichen. Abzustellen ist auf den Zeitpunkt der Antragstellung. Ein
nachtraglicher Wechsel des Versicherungstragers (beispielsweise wegen Umzuges in ein
anderes Bundesland) andert die Zustandigkeit im Nachzahlungsverfahren nicht. Fir die
Einzelheiten Uber die Zustandigkeit wird auf Abschnitt 1.3 dieses Studientextes verwiesen.

2. Nachzahlung von freiwilligen Beitragen
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AUFGABEN ZUR SELBSTUBERPRUFUNG

30.

31.

32.

Das Rentenversicherungskonto von Frau Berta B., geboren am 17.12.1954, weist
fur ihre am 17.3.1971 geborene Tochter Christina eine Kindererziehungszeit vom
1.4.1971 bis 30.9.1973 aus. Weitere Beitragszeiten hat Frau B. nicht zurlckgelegt.
Am 4.1.2024 stellt sie einen Antrag auf Nachzahlung von Beitrdgen gemaf

§ 282 Absatz 1 SGB VI.

Stellen Sie fest, ob und ggfls. fir welchen Zeitraum dem Antrag auf Nachzahlung
entsprochen werden kann.

Der am 26.1.1957 geborene Christian C.. war in Rumanien vom 1.7.1971 bis
30.6.1975 als Lehrling bzw. Geselle beschaftigt. Nach Ablegung der
Meisterprifung machte er sich zum 1.7.1976 selbstandig und fihrte einen
Handwerksbetrieb bis zu seiner Aussiedlung in die Bundesrepublik Deutschland
Ende Februar 1989. Er war zunachst bis Oktober 1989 arbeitslos. Danach war er
als Arbeitnehmer in einer Mdbelfabrik bis Februar 1990 pflichtversichert. Seit Marz
1990 ist Herr C. selbstandig (ohne Beitragszahlung).

Er ist Inhaber eines Vertriebenenausweises A.

Herr C. spricht im August 2024 bei Ihnen vor und bittet um Beratung, ob er die
Méglichkeit habe, die Liicken in seinem Versicherungskonto zu schlief3en. Er
mochte danach einen Antrag auf Altersrente stellen. Beachten Sie bei lhrer
Antwort, dass bisher folgende rentenrechtliche Zeiten zuriickgelegt wurden:

-vom 1.7.1971 bis 30.6.1975: Pflichtbeitrage nach § 15 FRG

-vom 1.7.1976 bis 28.2.1989: Pflichtbeitrage nach § 15 FRG
(EinfUhrung der Handwerkerversicherung in
Rumanien: 16.7.1968)

-vom 5.3.1989 bis 31.10.1989: Ersatzzeit gemall § 250 Absatz 1 Nummer 6
SGB VI
‘vom 1.11.1989 bis 15.2.1990: Pflichtbeitrage

Stellen Sie fest, ob und gegebenenfalls fir welche Zeitrdume eine Nachzahlung
von Beitragen maglich ist.

Dirk D. war in der Zeit vom 1.6.1978 bis 31.5.1982 (BAB und Arbeitnehmer) und
Versicherungspflicht in der Arbeiterrentenversicherung. Er verpflichtete sich ab
1.7.1982 als Soldat auf Zeit fiir eine Dienstzeit von zwélf Jahren. Die
Nachversicherung fiir diese Zeit wurde zunachst aufgeschoben, weil Herr E. am
1.1.1995 in ein Beamtenverhaltnis bei dem Land Bayern eintrat. Er schied zum
30.9.2023 ohne Anspruch auf Versorgung aus diesem Dienstverhaltnis aus und ist
seit 1.10.2023 selbstandig erwerbstatig (ohne Beitragszahlung). Die
Nachversicherung fir die Zeit vom 1.7.1982 bis 30.6.1994 und 1.1.1995 bis
30.9.2023 wird am 15.6.2024 durchgeflhrt.

Welcher Beratungsbedarf erwdchst aus dem Nachversicherungsverfahren?
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LOSUNGEN DER AUFGABEN ZUR SELBSTUBERPRUFUNG

1.

Die freiwillige Versicherung ist gemal § 7 Absatz 1 SGB VI nur fir Zeiten nach
Vollendung des 16. Lebensjahres zulassig. Adam A. vollendet sein 16. Lebensjahr am
31.8.2024, die freiwillige Versicherung ist somit erst ab 1.9.2024 méglich. Die
freiwilligen Beitrage fir die Zeit vom 1.1.2024 bis 31.8.2024 sind dagegen zu Unrecht
gezahlt.

Freiwillig versichern kdnnen sich nur Personen, die nicht versicherungspflichtig sind.
Fir die Monate Januar und Februar 2024 scheidet damit eine freiwillige
Beitragszahlung aus. Auch flr Zeiten der Erziehung eines Kindes besteht
Versicherungspflicht (vergleiche Studientext Nummer 2 "Versicherungspflicht"), im
vorliegenden Fall ab 1.8.2024. Frau B. kann folglich fiir die Zeit vom 1.3.2024 bis
31.7.2024 freiwillige Beitrage entrichten.

Frau C. ist in ihrer Beschaftigung nach § 230 Absatz 8 SGB VI wegen Geringfugigkeit
versicherungsfrei (vergleiche Studientext Nummer 5 “Versicherungsfreiheit®), so dass
sie zur freiwilligen Versicherung berechtigt ist.

Hinweis: Frau C. hatte auch die Mdglichkeit, auf die Versicherungsfreiheit nach § 230
Absatz 8 SGB VI zu verzichten, um damit die Wartezeit durch Zahlung von
Pflichtbeitragen zu erfillen.

Herr D. ist selbstandiger Lehrer und hat bis 31.3.2024 im Zusammenhang mit dieser
Tatigkeit keinen versicherungspflichtigen Arbeitnehmer beschéftigt. Infolgedessen
unterliegt er bis zu diesem Zeitpunkt der Rentenversicherungspflicht nach § 2 Satz 1
Nummer 1 SGB VI (vergleiche Studientext Nummer 4 “Selbstandige®). Die Zahlung
freiwilliger Beitrage ist damit bis zu diesem Zeitpunkt ausgeschlossen. Mit der
Einstellung der versicherungspflichtigen Blroangestellten endet jedoch die
Versicherungspflicht, so dass Herr D. ab 1.4.2024 zur freiwilligen Versicherung
berechtigt ist.

Hinweis: Herr D. hatte alternativ auch die Moglichkeit, eine Versicherungspflicht nach
§ 4 Absatz 2 SGB VI zu beantragen, um so den Anspruch auf die Rente wegen
Erwerbsminderung zu begrinden bzw. zu erhalten.

Herr E. hat als Auslander seinen gewdhnlichen Aufenthalt rechtmafig im Inland. Dies
gilt auch fir die Zeit des unfallbedingten voriibergehenden Aufenthalts in Kenia. Die
freiwilligen Beitrage sind zu Recht geleistet.

Herr F. begriindet durch die Krankenhausbehandlung keinen Wohnsitz oder
gewohnlichen Aufenthalt im Sinne des § 30 SGB | im Inland. Er ist deshalb als
Auslander nicht zur freiwilligen Versicherung berechtigt.

Bis zum 31.3.2024 war Herr G. Deutscher und somit auch bei gewohnlichem
Aufenthalt im Ausland zur freiwilligen Versicherung berechtigt (§ 7 Absatz 1 Satz 2
SGB VI). Als neuseelandischer Staatsangehoriger ist Herr G. nicht mehr zur freiwilligen
Versicherung berechtigt. Ab 1.4.2024 ist eine freiwillige Beitragszahlung unzulassig.

Hanna H. kann fiir die Zeit vom 1.1. bis 31.3. und vom 1.10. bis 31.12.2024 freiwillige
Beitrage zahlen.

Losungen der Aufgaben zur Selbstiiberpriifung
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

richtig falsch
1. X
2. X
3. X
4. X

a) monatlicher Mindestbeitrag: 538,00 EUR x 18,6 % = 100,07 EUR
b) monatlicher Hochstbeitrag:  7.550,00 EUR x 18,6 % = 1.404,43 EUR

Mafigebend sind nach § 200 SGB VI grundsatzlich die Beitragsberechnungsgréfien im
Zeitpunkt der Zahlung. Es ist daher der Beitragssatz des Jahres 2024 (18,6 %)
anzuwenden. Berechnungsgrundlage fir den Mindestbeitrag sind 538,00 EUR. Fr die
Berechnung des Hochstbeitrages gilt die Beitragsbemessungsgrenze des Jahres, flr
das die Beitrage gezahlt werden, also 7.300,00 EUR im Jahr 2023.

Dies ergibt folgende Berechnung:
a) Mindestbeitrage: 538,00 EUR x 18,6 % = 100,07 EUR x 12 = 1.200,84 EUR

b) Hochstbeitrage: 7.300,00 EUR x 18,6 % =1.357,80 EUR x 12 = 16.293,60 EUR

Es ware noch die Mindestbeitragsbemessungsgrundlage von 538,00 EUR und
die Beitragsbemessungsgrenze des Jahres 2023, und der — héhere — Beitragssatz des
Zahlungszeitpunktes, d.h. des Jahres 2024, zu Grunde zu legen:

538,00 EUR x 20,0 %
7.300,00 EUR x 20,0 %

107,70 EUR x
1.460,00 EUR x

1.291,00 EUR
17.520,00 EUR

12
12

Der Beitrag ergibt sich durch Multiplikation der Beitragsbemessungsgrundlage mit dem
Beitragssatz in Prozent. Um die Beitragsbemessungsgrundlage zu ermitteln, ist der
Rechenweg umzukehren, die Bemessungsgrundlage also zu bestimmen, indem der
Beitrag (2.160,00 EUR) durch den Beitragssatz (18,6) dividiert und mit 100 multipliziert
wird:

(2.160,00 EUR x 100) : 18,6 = 11.612,90 EUR

Nach § 274c SGB VI bleiben Versicherte, die bis 31.12.2004 eine
Versicherungsnummer erhalten haben, dem am 31.12.2004 zustandigen
Rentenversicherungstrager zugeordnet. Da die BfA am 31.12.2004 fur die
Kontoflihrung von Frau L. zustandig war, ist die DRV-Bund flir die Durchfiihrung der
freiwilligen Rentenversicherung zustandig.

Nach § 136 SGB VI ist die DRV - KBS fur die Durchfuhrung der freiwilligen
Versicherung zustandig, da Herr M. in der Vergangenheit einen Beitrag zur
knappschaftlichen Rentenversicherung entrichtet hat.

Nach § 130 SGB VIl ist die DRV - KBS fur die Durchfuhrung der freiwilligen
Versicherung zustandig, da Herr N. in der Vergangenheit einen Beitrag nach § 129
SGB VI zu diesem Versicherungstrager entrichtet hat.

Losungen der Aufgaben zur Selbstiiberpriifung
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Die Zustandigkeit ergibt sich aus § 128 Absatz 2 SGB VI in Verbindung mit der
Reihenfolge des § 128 Absatz 1 SGB VI. Zustandig fur die freiwillige Versicherung ist
die DRV Rheinland-Pfalz, weil Frau O. ihren Wohnsitz zuletzt im Bereich dieses
Regionaltragers hatte.

Zustandig ist gemaR § 128 Absatz 4 SGB VI die DRV-Rheinland.

Herr Q. ist gegen Arbeitsentgelt beschaftigt und demnach nach § 1 Satz 1 Nummer 1
SGB VI versicherungspflichtig in der gesetzlichen Rentenversicherung. Die
Versicherungsfreiheit in der gesetzlichen Krankenversicherung hat auf die
Versicherungspflicht in der Rentenversicherung keinen Einfluss. Die Voraussetzungen
des § 209 Absatz 1 SGB VI sind gegeben.

Frau R. ist gemaR § 230 Absatz 8 SGB VI versicherungsfrei. Nach § 7 Absatz 1 SGB
VI ist sie deshalb zur freiwilligen Versicherung und somit auch zur Nachzahlung
berechtigt.

Herr S. ist als selbstandiger Gewerbetreibender kraft Gesetzes versicherungspflichtig
in der allgemeinen Rentenversicherung (§ 2 Satz 1 Nummer 8 SGB VI).

Bei der Beurteilung der Voraussetzungen des § 209 Absatz 1 SGB VI kommt es nicht
darauf an, nach welchen Bestimmungen Versicherungspflicht besteht. Herr S. erfullt
die Voraussetzungen des § 209 SGB VI.

Herr T. unterliegt als selbstandiger Briefmarkenhandler nicht der
Rentenversicherungspflicht. Nach § 7 Absatz 1 SGB VI ist er deshalb zur freiwilligen
Versicherung und somit auch zur Nachzahlung berechtigt.

Frau U. unterliegt nicht der Versicherungspflicht nach deutschen Rechtsvorschriften.
Das Recht zur freiwilligen Versicherung besteht fir sie ebenfalls nicht, da ein
diesbezigliches Abkommen mit Chile nicht getroffen wurde und Frau U. auch keinen
freiwilligen Beitrag bis 18.10.1972 entrichtet hat. Eine Berechtigung zur Nachzahlung
freiwilliger Beitrage besteht infolgedessen ebenfalls nicht.

Im Rahmen der Auskunfts- und Beratungspflicht ist Frau U. aber darauf hinzuweisen,
dass die von ihr gezahlten Beitragsanteile ggf. nach § 210 SGB VI erstattet werden
kénnen. Nahere Einzelheiten hierzu kénnen dem Studientext Nummer 9
"Beitragserstattung" entnommen werden.

In diesem Zusammenhang ist aber zu beachten, dass ein Erstattungsanspruch auch
dann besteht, wenn die allgemeine Wartezeit (gegebenenfalls unter
Zusammenrechnung von Zeiten des Uber- und zwischenstaatlichen Rechts) erfullt ist.
Die Versicherte sollte in diesem Fall auch tUber den gegebenenfalls bestehenden
Rentenanspruch aufgeklart werden.

a) Der monatliche Mindestbeitrag errechnet sich nach § 209 Absatz 2 SGB VI in
Verbindung mit § 167 SGB VI aus 538,00 EUR und dem Beitragssatz im
Zahlungszeitpunkt. Er errechnet sich demnach bei einer Zahlung im Jahr 2024 wie
folgt:

538,00 EUR x 18,6 Prozent = 100,07 EUR.
Fir zwolf Mindestbeitrage waren 1.200,84 EUR aufzubringen.

b) Der monatliche Hochstbeitrag ergibt sich nach § 209 Absatz 2 SGB VI durch
Multiplikation der Beitragsbemessungsgrenze mit dem Beitragssatz zum Zeitpunkt
der Zahlung. Er errechnet sich demnach bei einer Zahlung im Jahr 2022 wie folgt:
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25.

26.

27.

28.

7.550,00 EUR x 18,6 Prozent = 1.404,43 EUR.
Fir zwolf Hochstbeitrage waren 16.853,16 EUR aufzubringen.

Herr W. ist zur Nachzahlung nach § 204 SGB VI nicht berechtigt. Er erflllt zwar

die Voraussetzungen der §§ 209 Absatz 1 und 204 Absatz 1 SGB VI (er ist zum
Zeitpunkt der Antragstellung zur freiwilligen Versicherung berechtigt, ist Deutscher, hat
auf Veranlassung der Bundesrepublik Deutschland Dienst in einer Uberstaatlichen
Organisation geleistet und ist ohne Anwartschaft auf Versorgung aus dieser
Organisation ausgeschieden), hat jedoch die Antragsfrist des § 204 Absatz 2 SGB VI
versaumt.

Der Antrag hatte bis spatestens 5.11.2023 gestellt sein mussen.

Herr X. hat eine Entschadigung nach dem StrEG erhalten (§ 205 Absatz 1 Satz 1 SGB
V1), und bei Antragstellung im Januar 2024 ist seit Ablauf des Monats, in dem die
Entschadigungsentscheidung rechtskraftig wurde (hier: 31.5.2023), noch kein Jahr
(hier: Ablauf des Monats Mai 2024) vergangen.

Dem Antrag ist somit stattzugeben, sofern auch die Voraussetzungen des § 209 SGB
VI (Versicherungspflicht oder Berechtigung zur freiwilligen Versicherung zum Zeitpunkt
der Antragstellung) erfullt sind.

Herr Y. ist zur Nachzahlung berechtigt, da er die Voraussetzungen der §§ 209 Absatz 1
und 206 SGB VI erflllt: Im Zeitpunkt der Antragstellung unterliegt er der
Versicherungspflicht als Arbeithnehmer gemaR § 1 Satz 1 Nummer 1 SGB VI. Er ist
Vertriebener und hat als Mitglied einer geistlichen Genossenschaft vor seiner
Vertreibung in Rumanien eine wegen gewabhrleisteter Versorgungsanwartschaften
versicherungsfreie Beschaftigung ausgelibt. Ein Versorgungsanspruch hieraus ist
jedoch nicht gegeben. In der Bundesrepublik Deutschland hat er eine gleichartige
Beschaftigung nicht wieder aufgenommen. Da er seit dem 1.1.1992 eine
versicherungspflichtige Beschaftigung austibt, hat er auch die geforderten 24
Kalendermonate mit Pflichtbeitragen nach der Wohnsitznahme im

Inland nachgewiesen.

Die Nachzahlung von freiwilligen Beitragen ist grundsatzlich fir die Zeit der
versicherungsfreien Beschaftigung (hier: 1.8.1988 bis 31.7.1991) zulassig. Da der
Vertriebene sein 16. Lebensjahr aber erst am 16.9.1988 vollendet hat, erstreckt sich
der Nachzahlungszeitraum lediglich auf die Zeit vom 17.9.1988 bis 31.7.1991 (= 35
Kalendermonate).

Nach § 207 Absatz 1 SGB VI kénnen flr Zeiten der schulischen Ausbildung Beitrage
nachgezahlt werden, die keine Berlicksichtigung als Anrechnungszeiten finden und die
nicht bereits mit Beitragen belegt sind.

Ein entsprechender Antrag kann nur bis zur Vollendung des 45. Lebensjahres (hier:
1.11.2025) gestellt werden.

Ausbildungszeiten sind nach MalRgabe des § 58 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 SGB VI ab
vollendetem 17. Lebensjahr bis zur Hochstdauer von acht Jahren

(96 Kalendermonaten) Anrechnungszeiten. Die am weitesten zurlckliegenden Zeiten
sind vorrangig zu berlcksichtigen. Als Anrechnungszeit ist somit der Zeitraum vom
2.11.1997 bis 31.5.2000 (31 Monate), vom 1.10.2001 bis 31.10.2003 (25 Monate) und
vom 1.4.2004 bis 31.7.2007 (40 Monate) zu berlcksichtigen.

Demnach ist eine Nachzahlung zulassig flr die Zeit

vom 2.11.1996 bis 31.10.1997 und vom 1.8.2007 bis 30.6.2008.
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29.

30.

31.

32.

Achim A. vollendete das 17. Lebensjahr am 11.6.2005. Die davor liegende Zeit der
Schulausbildung (bis 3.6.2005) ist gemal’ § 58 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 SGB VI
nicht als Anrechnungszeit zu bertcksichtigen. Die Nachzahlung von freiwilligen
Beitragen ist zulassig fir die Zeit vom vollendeten 16. Lebensjahr (= 12.6.2004) bis
3.6.2005, also fir 13 Kalendermonate.

(Anmerkung: Hatte der Schulbesuch in der Zeit zwischen dem 12.6.2005 und
30.6.2005 geendet, ware der Monat Juni 2005 eine Anrechnungszeit mit der Folge,
dass eine Nachzahlung nur bis Mai 2005, also nur fur 12 Monate mdéglich ware.)

Berta B. ist zur Nachzahlung berechtigt, da sie die Voraussetzungen der §§ 209 Absatz
1 und 282 Absatz 1 SGB VI erfullt. Im Zeitpunkt der Antragstellung ist sie zur
freiwilligen Versicherung berechtigt. Sie ist vor dem 1.1.1955 geboren und ihr wurde
als Elternteil eine Kindererziehungszeit in der gesetzlichen Rentenversicherung
angerechnet. Zudem ist die allgemeine Wartezeit bis zum Erreichen der
Regelaltersgrenze mit bislang 30 Beitragsmonaten noch nicht erfullt.

Da der Antrag auch noch nach Erreichen der hier malRgebenden Regelaltersgrenze
(Vollendung des 65. Lebensjahres und 8 Monate: 16.08.2020) gestellt werden. kann,
kénnen somit fir 30 Monate Beitrage nachgezahlt werden. Ausgehend vom
Antragsmonat ist daher die Zeit vom 1.8.2021 bis 31.1.2024 belegungsfahig.

Herr C. ist zur Nachzahlung berechtigt, da er die Voraussetzungen der §§ 209 Absatz
1 und 284 SGB VI erfillt: Im Zeitpunkt der Antragstellung ist er zur freiwilligen
Versicherung berechtigt. Als Inhaber eines Vertriebenenausweises A gehort er zum
Personenkreis des § 2 BVFG, er war bis zur Aussiedlung im Herkunftsland selbsténdig
tatig, er hat innerhalb von drei Jahren nach Beendigung einer Ersatzzeit nach § 250
Absatz 1 Nummer 6 SGB VI (= 31.10.1989) einen Pflichtbeitrag gezahlt und er bezieht
keine Vollrente wegen Alters.

Die Nachzahlung ist zulassig fur nicht bereits mit Beitragen belegte Zeiten ab
Vollendung des 16. Lebensjahres bis zu dem Zeitpunkt, zu dem nach dem Zuzug nach
Deutschland eine laufende freiwillige Versicherung méglich war (= Marz 1989). Far
eine Nachzahlung steht demnach der Zeitraum von Juli 1975 bis Juni 1976 zur
Verfligung.

Der Versicherte ist darauf hinzuweisen, dass er durch die Nachversicherung vor dem
1.1.1984 nunmehr eine Versicherungszeit von mehr als funf Jahren zurtickgelegt hat.
Da er die Voraussetzungen fir eine Nachzahlung gemaf § 285 SGBVI erflillt, ist ihm
zur Aufrechterhaltung des Anspruchs auf eine Rente wegen verminderter
Erwerbsfahigkeit zu empfehlen, fir die ab 1.1.1984 unbelegten Monate (1.7.1994 bis
31.12.1994 und 1.10.2023 bis 31.12.2023) Beitrage nachzuzahlen und ab 1.1.2024
laufende freiwillige Beitrage zu zahlen (oder eventuell die Pflichtversicherung nach

§ 4 Absatz 2 SGB VI zu beantragen). Die Nachzahlung muss bis spatestens
15.12.2024 beantragt werden.
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Liebe Leser*innen aufRerhalb der Deutschen Rentenversicherung:

FUr Auskunfte zu diesem und allen anderen fachlichen Themen rund um Versicherung,
Rente, Reha und Altersvorsorge wenden Sie sich bitte an unsere Expert*innen am
Servicetelefon der Deutschen Rentenversicherung unter:

0800 1000 4800 (Montag bis Donnerstag von 7:30 bis 19:30 Uhr, Freitag bis 15:30 Uhr)
Oder nehmen Sie auf anderem Wege Kontakt auf:

Kontakt | Deutsche Rentenversicherung (deutsche-rentenversicherung.de)
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	1. Freiwillige Versicherung
	1.1 Eintrittsvoraussetzungen
	1.1.1 Mindestalter
	1.1.2 Keine Versicherungspflicht
	1.1.3 Wohnsitz/ gewöhnlicher Aufenthalt im Inland
	1.1.4 Ausnahmen vom Territorialitätsprinzip
	1.1.5 Beginn und Ende der Versicherungsberechtigung

	1.2 Beitragsverfahren der freiwilligen Versicherung
	1.2.1 Zahlungsfrist
	1.2.2 Höhe der freiwilligen Beiträge
	1.2.3 Beitragstragung
	1.2.4 Änderung der Beitragsberechnungsgrundlagen
	1.2.5 Beitragszahlungsverfahren

	1.3 Zuständigkeit
	1.3.1  Allgemeines
	1.3.2 Zuständiger Rentenversicherungsträger für Versicherte, die bis 31.12.2004 eine Versicherungsnummer erhalten haben
	1.3.3 Zuständiger Rentenversicherungsträger für Versicherte, die ab  1.1. 2005 eine Versicherungsnummer erhalten

	1.4 Auswirkungen der freiwilligen Versicherung

	2. Nachzahlung von freiwilligen Beiträgen
	2.1 Grundvoraussetzungen für die Nachzahlung
	2.1.1 Berechtigter Personenkreis
	2.1.2 Zeitlicher Rahmen der Nachzahlung
	2.1.3 Beitragsberechnung

	2.2 Berechtigungstatbestände zur Nachzahlung nach den  Vorschriften des Vierten Kapitels (§§ 204 bis 207 SGB VI)
	2.2.1 Nachzahlung bei Ausscheiden aus einer internationalen Organisation  (§ 204 SGB VI)
	2.2.2 Nachzahlung bei Strafverfolgungsmaßnahmen (§ 205 SGB VI)
	2.2.3 Nachzahlung für Geistliche und Ordensleute (§ 206 SGB VI)
	2.2.4 Nachzahlung für Ausbildungszeiten (§ 207 SGB VI)

	2.3 Berechtigung zur Nachzahlung nach den Sonderregelungen der §§ 282, 284 und 285 SGB VI
	2.3.1 Nachzahlung nach Erreichen der Regelaltersgrenze bei anzurechnenden oder aufgehobenen Kindererziehungszeiten (§ 282 Absatz 1 SGB VI)
	2.3.2 Nachzahlung nach Erreichen der Regelaltersgrenze für auf Dauer  beurlaubte Berufssoldaten und Beamte der Bundeswehr (§ 282  Absatz 3 SGB VI)
	2.3.3 Nachzahlung für Vertriebene, Flüchtlinge und Evakuierte  (§ 284 SGB VI)
	2.3.4 Nachzahlung bei Nachversicherung (§ 285 SGB VI)

	2.4 Rentenrechtliche Bewertung der nachgezahlten Beiträge
	2.5 Zuständiger Versicherungsträger

	Lösungen der Aufgaben zur Selbstüberprüfung
	Verzeichnis der Abbildungen
	Verfügbare Titel der Studientext-Reihe
	Impressum

